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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 

Geltungsbereich Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Erteilung, Versagung und 
Entziehung von Aufenthaltstiteln von Fremden, die sich länger als sechs Monate 
im Bundesgebiet aufhalten oder aufhalten wollen, sowie die Dokumentation des 
unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts. 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Erteilung, Versagung und 
Entziehung von Aufenthaltstiteln von Fremden, die sich länger als sechs Monate 
im Bundesgebiet aufhalten oder aufhalten wollen, sowie die Dokumentation des 
unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen mit einem Aufenthaltstitel „ICT“ eines anderen 
Mitgliedstaates (§ 58a). 

(2) … (2) … 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist § 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

1. - 14.    1. - 14. 

 15. Haftungserklärung: die von einem österreichischen Notar oder einem 
inländischen Gericht beglaubigte Erklärung Dritter mit mindestens 
fünfjähriger Gültigkeitsdauer, dass sie für die Erfordernisse einer alle 
Risken abdeckenden Krankenversicherung, einer Unterkunft und 
entsprechender Unterhaltsmittel aufkommen und für den Ersatz jener 
Kosten haften, die einer Gebietskörperschaft bei der Durchsetzung einer 
Rückkehrentscheidung, eines Aufenthaltsverbotes, einer Ausweisung, 
einer Zurückschiebung, der Vollziehung der Schubhaft oder als 
Aufwendung für den Einsatz gelinderer Mittel, sowie aus dem Titel der 
Sozialhilfe oder eines Bundes- oder Landesgesetzes, das die 
Grundversorgungsvereinbarung nach Art. 15a B-VG, BGBl. I 
Nr. 80/2004, umsetzt, entstehen, und die Leistungsfähigkeit des Dritten 
zum Tragen der Kosten zum Zeitpunkt der Erklärung nachgewiesen 
wird; 

 15. Haftungserklärung: die von einem österreichischen Notar oder einem 
inländischen Gericht beglaubigte Erklärung Dritter mit mindestens 
fünfjähriger Gültigkeitsdauer, dass sie für die Erfordernisse einer 
Unterkunft und entsprechender Unterhaltsmittel aufkommen und für den 
Ersatz jener Kosten haften, die einer Gebietskörperschaft bei der 
Durchsetzung einer Rückkehrentscheidung, eines Aufenthaltsverbotes, 
einer Ausweisung, einer Zurückschiebung, der Vollziehung der 
Schubhaft oder als Aufwendung für den Einsatz gelinderer Mittel, sowie 
aus dem Titel der Sozialhilfe oder eines Bundes- oder Landesgesetzes, 
das die Grundversorgungsvereinbarung nach Art. 15a B-VG, BGBl. I 
Nr. 80/2004, umsetzt, entstehen, und die Leistungsfähigkeit des Dritten 
zum Tragen der Kosten zum Zeitpunkt der Erklärung nachgewiesen 
wird; 

16. - 20. 16. - 20. 

(2) … (2) … 

(3) Der rechtmäßige Aufenthalt eines Fremden auf Grund einer 
Aufenthaltsbewilligung (§ 8 Abs. 1 Z 10) gilt nicht als Niederlassung im Sinne 

(3) Der rechtmäßige Aufenthalt eines Fremden auf Grund einer 
Aufenthaltsbewilligung (§ 8 Abs. 1 Z 12) gilt nicht als Niederlassung im Sinne 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des Abs. 2. des Abs. 2. 

(4) - (7) (4) - (7) 

Arten und Form der Aufenthaltstitel Arten und Form der Aufenthaltstitel 

§ 8. (1) Aufenthaltstitel werden erteilt als: § 8. (1) Aufenthaltstitel werden erteilt als: 

1. - 8. 1. - 8. 

  9. Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung – Künstler“, der zur 
befristeten Niederlassung und zur Ausübung einer unselbständigen 
Erwerbstätigkeit, für die eine schriftliche Mitteilung gemäß § 20d Abs. 1 
Z 6 AuslBG erstellt wurde, oder einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
berechtigt; 

  10. Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle 
unselbständiger Erwerbstätigkeit“, der zur befristeten Niederlassung und 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. b, c, d, f, g 
oder i AuslBG oder § 1 Z 1, 2, 4, 7, 8, 9 oder 12 
Ausländerbeschäftigungsverordnung (AuslBVO), BGBl. Nr. 609/1990, 
vom Anwendungsbereich des AuslBG ausgenommen ist, berechtigt; 

  11. Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung – Forscher“, der zur 
befristeten Niederlassung und zur Ausübung einer unselbständigen 
Erwerbstätigkeit für eine Forschungseinrichtung berechtigt; 

  12. „Aufenthaltsbewilligung“ für einen vorübergehenden befristeten 
Aufenthalt im Bundesgebiet zu einem bestimmten Zweck (§§ 58 bis 69). 

(2) … (2) … 

(3) Die Aufenthaltsbewilligung (Abs. 1 Z 10) von Ehegatten, eingetragenen 
Partnern und minderjährigen ledigen Kindern hängt vom Bestehen der 
Aufenthaltsbewilligung des Zusammenführenden ab (§ 69). 

(3) Die Aufenthaltsbewilligung (Abs. 1 Z 12) von Ehegatten, eingetragenen 
Partnern und minderjährigen ledigen Kindern hängt vom Bestehen der 
Aufenthaltsbewilligung des Zusammenführenden ab (§ 69). 

(4) … (4) … 

Ungültigkeit und Gegenstandslosigkeit von Aufenthaltstiteln und 
Dokumentationen des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts 

Ungültigkeit und Gegenstandslosigkeit von Aufenthaltstiteln und 
Dokumentationen des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts 

§ 10. (1) - (2) § 10. (1) - (2) 

(3) Aufenthaltstitel und Dokumentationen des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts werden gegenstandslos, wenn 

(3) Aufenthaltstitel und Dokumentationen des unionsrechtlichen 
Aufenthaltsrechts werden gegenstandslos, wenn 

 1. dem Fremden eine weitere Aufenthalts- oder  1. dem Fremden ein weiterer Aufenthaltstitel oder eine weitere 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Niederlassungsberechtigung nach diesem Bundesgesetz mit 
überschneidender Gültigkeit erteilt wird; 

Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts nach diesem 
Bundesgesetz mit überschneidender Gültigkeit erteilt wird; 

 2. - 8.  2. - 8. 

(4) … (4) … 

(5) Ungültige, gegenstandslose oder erloschene Dokumente sind der 
Behörde abzuliefern. Jede Behörde, die eine Amtshandlung nach einem 
Bundesgesetz führt, ist ermächtigt, abzuliefernde Dokumente einzuziehen; 
Staatsbürgerschaftsbehörden sind hiezu verpflichtet. Ebenso sind die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, abzuliefernde Dokumente 
einzuziehen; diese sind der Behörde unverzüglich vorzulegen. 

(5) Ungültige, gegenstandslose oder erloschene Dokumente sind der 
Behörde abzuliefern. Dies gilt auch für Aufenthaltstitel und Dokumentationen, die 
in Folge einer nachträglich behobenen Entscheidung des Verwaltungsgerichtes 
des Landes ausgefolgt wurden. Jede Behörde, die eine Amtshandlung nach einem 
Bundesgesetz führt, ist ermächtigt, abzuliefernde Dokumente einzuziehen; 
Staatsbürgerschaftsbehörden sind hiezu verpflichtet. Ebenso sind die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, abzuliefernde Dokumente 
einzuziehen; diese sind der Behörde unverzüglich vorzulegen. 

Allgemeine Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel Allgemeine Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel 

§ 11. (1) … § 11. (1) … 

(2) Aufenthaltstitel dürfen einem Fremden nur erteilt werden, wenn (2) Aufenthaltstitel dürfen einem Fremden nur erteilt werden, wenn 

 1. - 4.  1. - 4.  

 5. durch die Erteilung eines Aufenthaltstitels die Beziehungen der Republik 
Österreich zu einem anderen Staat oder einem anderen 
Völkerrechtssubjekt nicht wesentlich beeinträchtigt werden, und 

 5. durch die Erteilung eines Aufenthaltstitels die Beziehungen der Republik 
Österreich zu einem anderen Staat oder einem anderen 
Völkerrechtssubjekt nicht wesentlich beeinträchtigt werden; 

 6. der Fremde im Fall eines Verlängerungsantrages (§ 24) das Modul 1 der 
Integrationsvereinbarung gemäß § 14a rechtzeitig erfüllt hat. 

 6. der Fremde im Fall eines Verlängerungsantrages (§ 24) das Modul 1 der 
Integrationsvereinbarung gemäß § 14a rechtzeitig erfüllt hat, und 

  7. in den Fällen der §§ 58 und 58a seit der Ausreise in einen Drittstaat 
gemäß § 58 Abs. 5 mehr als sechs Monate vergangen sind. 

(3) Ein Aufenthaltstitel kann trotz Vorliegens eines Erteilungshindernisses 
gemäß Abs. 1 Z 3, 5 oder 6 sowie trotz Ermangelung einer Voraussetzung gemäß 
Abs. 2 Z 1 bis 6 erteilt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung des Privat- und 
Familienlebens im Sinne des Art. 8 der Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention – 
EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, geboten ist. Bei der Beurteilung des Privat- und 
Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu berücksichtigen: 

(3) Ein Aufenthaltstitel kann trotz Vorliegens eines Erteilungshindernisses 
gemäß Abs. 1 Z 3, 5 oder 6 sowie trotz Ermangelung einer Voraussetzung gemäß 
Abs. 2 Z 1 bis 7 erteilt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung des Privat- und 
Familienlebens im Sinne des Art. 8 der Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention – 
EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, geboten ist. Bei der Beurteilung des Privat- und 
Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu berücksichtigen: 

 1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der 
bisherige Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen rechtswidrig war; 

 1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der 
bisherige Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen rechtswidrig war; 

 2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens;  2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens;  3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; 

 4. der Grad der Integration;  4. der Grad der Integration; 

 5. die Bindungen zum Heimatstaat des Drittstaatsangehörigen;  5. die Bindungen zum Heimatstaat des Drittstaatsangehörigen; 

 6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit;  6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit; 

 7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des 
Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts; 

 7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des 
Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts; 

 8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Drittstaatsangehörigen in 
einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst waren; 

 8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Drittstaatsangehörigen in 
einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst waren; 

 9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den 
Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

 9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den 
Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(4) - (5) (4) - (5) 

(6) Die Zulässigkeit, den Nachweis einer oder mehrerer Voraussetzungen 
des Abs. 2 Z 2 bis 4 mit einer Haftungserklärung (§ 2 Abs. 1 Z 15) erbringen zu 
können, muss ausdrücklich beim jeweiligen Aufenthaltszweck angeführt sein. 

(6) Die Zulässigkeit, den Nachweis einer oder mehrerer Voraussetzungen 
des Abs. 2 Z 2 und 4 mit einer Haftungserklärung (§ 2 Abs. 1 Z 15) erbringen zu 
können, muss ausdrücklich beim jeweiligen Aufenthaltszweck angeführt sein. 

(7) … (7) … 

Quotenpflichtige Niederlassung Quotenpflichtige Niederlassung 

§ 12. (1) - (6) § 12. (1) - (6) 

(7) Ist in Fällen der Familienzusammenführung gemäß § 46 Abs. 1 Z 2 oder 
Abs. 4 die Anzahl der Quotenplätze in einem Land ausgeschöpft, hat die Behörde 
die Entscheidung über den Antrag aufzuschieben, bis ein Quotenplatz vorhanden 
ist, sofern sie den Antrag nicht aus anderen Gründen zurückzuweisen oder 
abzuweisen hat. Ein solcher Aufschub hemmt den Ablauf der Fristen gemäß § 8 
VwGVG. Der Fremde oder der Zusammenführende hat zum Stichtag des 
Aufschubes einen Anspruch auf Mitteilung über den Platz in der Reihung des 
Registers. Die Mitteilung über die Reihung ist auf Antrag des Fremden einmalig 
in Bescheidform zu erteilen. Weitere Reihungsmitteilungen können auch in 
anderer technisch geeigneten Weise, die den Schutz personenbezogener Daten 
wahrt, ergehen. Drei Jahre nach Antragstellung ist ein weiterer Aufschub nicht 
mehr zulässig und die Quotenpflicht nach Abs. 1 erlischt. 

(7) Ist in Fällen der Familienzusammenführung gemäß § 46 Abs. 1 Z 2 oder 
Abs. 4 die Anzahl der Quotenplätze in einem Land ausgeschöpft oder – wenn 
auch nicht rechtskräftig – zugeteilt, hat die Behörde die Entscheidung über den 
Antrag aufzuschieben, bis ein Quotenplatz vorhanden ist, sofern sie den Antrag 
nicht aus anderen Gründen zurückzuweisen oder abzuweisen hat. Ein solcher 
Aufschub hemmt den Ablauf der Fristen gemäß § 8 VwGVG. Der Fremde oder 
der Zusammenführende hat zum Stichtag des Aufschubes einen Anspruch auf 
Mitteilung über den Platz in der Reihung des Registers. Die Mitteilung über die 
Reihung ist auf Antrag des Fremden einmalig in Bescheidform zu erteilen. 
Weitere Reihungsmitteilungen können auch in anderer technisch geeigneten 
Weise, die den Schutz personenbezogener Daten wahrt, ergehen. Drei Jahre nach 
Antragstellung ist ein weiterer Aufschub nicht mehr zulässig und die 
Quotenpflicht nach Abs. 1 erlischt. 

(8) … (8) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Modul 1 der Integrationsvereinbarung Modul 1 der Integrationsvereinbarung 

§ 14a. (1) Drittstaatsangehörige sind mit erstmaliger Erteilung eines 
Aufenthaltstitels gemäß § 8 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 6 oder 8 zur Erfüllung des 
Moduls 1 der Integrationsvereinbarung verpflichtet. Diese Pflicht ist dem 
Drittstaatsangehörigen nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 

§ 14a. (1) Drittstaatsangehörige sind mit erstmaliger Erteilung eines 
Aufenthaltstitels gemäß § 8 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 oder 10 zur Erfüllung des 
Moduls 1 der Integrationsvereinbarung verpflichtet. Diese Pflicht ist dem 
Drittstaatsangehörigen nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 

(2) Der Erfüllungspflicht gemäß Abs. 1 haben Drittstaatsangehörige binnen 
zwei Jahren ab erstmaliger Erteilung des Aufenthaltstitels gemäß § 8 Abs. 1 Z 1, 
2, 4, 5, 6 oder 8 nachzukommen. Unter Bedachtnahme auf die persönlichen 
Lebensumstände des Drittstaatsangehörigen kann der Zeitraum der 
Erfüllungspflicht auf Antrag mit Bescheid verlängert werden. Diese 
Verlängerung darf die Dauer von jeweils zwölf Monaten nicht überschreiten; sie 
hemmt den Lauf der Fristen nach § 15. 

(2) Der Erfüllungspflicht gemäß Abs. 1 haben Drittstaatsangehörige binnen 
zwei Jahren ab erstmaliger Erteilung des Aufenthaltstitels gemäß § 8 Abs. 1 Z 1, 
2, 4, 5, 6, 8, 9 oder 10 nachzukommen. Unter Bedachtnahme auf die persönlichen 
Lebensumstände des Drittstaatsangehörigen kann der Zeitraum der 
Erfüllungspflicht auf Antrag mit Bescheid verlängert werden. Diese 
Verlängerung darf die Dauer von jeweils zwölf Monaten nicht überschreiten; sie 
hemmt den Lauf der Fristen nach § 15. 

(3) Für die Dauer von fünf Jahren ab Ablauf der Gültigkeit des zuletzt 
erteilten Aufenthaltstitels gemäß § 8 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 6 oder 8 werden bereits 
konsumierte Zeiten der Erfüllungspflicht auf den Zeitraum der Erfüllungspflicht 
gemäß Abs. 2 angerechnet. 

(3) Für die Dauer von fünf Jahren ab Ablauf der Gültigkeit des zuletzt 
erteilten Aufenthaltstitels gemäß § 8 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 oder 10werden 
bereits konsumierte Zeiten der Erfüllungspflicht auf den Zeitraum der 
Erfüllungspflicht gemäß Abs. 2 angerechnet. 

(4) … (4) … 

(5) Ausgenommen von der Erfüllungspflicht gemäß Abs. 1 sind 
Drittstaatsangehörige, 

(5) Ausgenommen von der Erfüllungspflicht gemäß Abs. 1 sind 
Drittstaatsangehörige, 

 1. - 2.  1. - 2. 

 3. wenn sie schriftlich erklären, dass ihr Aufenthalt die Dauer von zwölf 
Monaten innerhalb von zwei Jahren nicht überschreiten soll; diese 
Erklärung beinhaltet den Verzicht auf die Stellung eines 
Verlängerungsantrages. 

 3. wenn sie schriftlich erklären, dass ihr Aufenthalt die Dauer von 
vierundzwanzig Monaten innerhalb von vier Jahren nicht überschreiten 
soll; diese Erklärung beinhaltet den unwiderruflichen Verzicht auf die 
Stellung eines weiteren Verlängerungsantrages nach dem ersten 
Verlängerungsantrag. 

(6) - (7) 

 

(6) - (7) 

Kursangebot Kursangebot 

§ 16. (1) - (4) § 16. (1) - (4) 

(5) Der Österreichische Integrationsfonds kann die Zertifizierung während 
der Gültigkeit entziehen, wenn die Lernziele, die Lehrmethode oder die 
Qualifikationen des Lehrpersonals nicht Abs. 1 oder der nach Abs. 4 erlassenen 

(5) Der Österreichische Integrationsfonds kann die Zertifizierung während 
der Gültigkeit entziehen, wenn die Lernziele, die Lehrmethode oder die 
Qualifikationen des Lehrpersonals nicht Abs. 1 oder der nach Abs. 4 erlassenen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verordnung entsprechen. Nach einem Entzug der Zertifizierung ist eine 
neuerliche Zertifizierung frühestens nach Ablauf von sechs Monaten zulässig. 

Verordnung entsprechen. Die Zertifizierung kann ebenso entzogen werden, wenn 
vom Kursträger länger als sechs aufeinander folgende Monate kein zertifizierter 
Deutsch-Integrationskurs durchgeführt wird. Nach einem Entzug der 
Zertifizierung ist eine neuerliche Zertifizierung frühestens nach Ablauf von sechs 
Monaten zulässig. 

(6) … (6) … 

Allgemeine Verfahrensbestimmungen Allgemeine Verfahrensbestimmungen 

§ 19. (1) - (9)  § 19. (1) - (9)  

(Anm.: Abs. 10 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) (10) Erteilt ein Verwaltungsgericht des Landes einen Aufenthaltstitel, so hat 
die Behörde die Herstellung einer Aufenthaltstitelkarte nach Maßgabe des § 8 
Abs. 2 zu beauftragen und diese auszufolgen. 

(11) - (12) (11) - (12) 

Gültigkeitsdauer von Aufenthaltstiteln Gültigkeitsdauer von Aufenthaltstiteln 

§ 20. (1) … § 20. (1) … 

(1a) Aufenthaltstitel gemäß § 8 Abs. 1 Z 2, 4, 5, 6 oder 8 sind für die Dauer 
von drei Jahren auszustellen, wenn der Fremde 

(1a) Aufenthaltstitel gemäß § 8 Abs. 1 Z 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 oder 11 sind für 
die Dauer von drei Jahren auszustellen, wenn der Fremde 

 1. das Modul 1 der Integrationsvereinbarung (§ 14a) erfüllt hat und  1. das Modul 1 der Integrationsvereinbarung (§ 14a) erfüllt hat und 

 2. in den letzten zwei Jahren durchgehend rechtmäßig im Bundesgebiet 
niedergelassen war, 

 2. in den letzten zwei Jahren durchgehend rechtmäßig im Bundesgebiet 
niedergelassen war, 

es sei denn, es wurde eine kürzere Dauer des Aufenthaltstitels beantragt oder das 
Reisedokument weist nicht die entsprechende Gültigkeitsdauer auf. 

es sei denn, es wurde eine kürzere Dauer des Aufenthaltstitels beantragt oder das 
Reisedokument weist nicht die entsprechende Gültigkeitsdauer auf. 

(2) - (5) (2) - (5) 

Verfahren bei Erstanträgen Verfahren bei Erstanträgen 

§ 21. (1) … § 21. (1) … 

(2) Abweichend von Abs. 1 sind zur Antragstellung im Inland berechtigt: (2) Abweichend von Abs. 1 sind zur Antragstellung im Inland berechtigt: 

 1. - 3.  1. - 3. 

 4. Kinder im Fall des § 23 Abs. 4 binnen sechs Monaten nach der Geburt;  4. Kinder im Fall der Familienzusammenführung binnen sechs Monaten 
nach der Geburt, soweit der Zusammenführende, dem die Pflege und 
Erziehung zukommt, rechtmäßig aufhältig ist; 

 5. Fremde, die an sich zur visumfreien Einreise berechtigt sind, während 
ihres erlaubten visumfreien Aufenthalts; 

 5. Fremde, die zur visumfreien Einreise berechtigt sind, nach rechtmäßiger 
Einreise und während ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 6. Fremde, die eine Aufenthaltsbewilligung als Forscher (§ 67) beantragen, 
und deren Familienangehörige jeweils nach rechtmäßiger Einreise und 
während ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 6. Fremde, die eine „Niederlassungsbewilligung – Forscher“ (§ 43c) 
beantragen, und deren Familienangehörige jeweils nach rechtmäßiger 
Einreise und während ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 7. - 8.  7. - 8. 

 9. Drittstaatsangehörige, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. i oder j AuslBG oder § 1 
Z 5, 7 oder 9 AuslBVO vom Anwendungsbereich des AuslBG 
ausgenommen sind oder die unter § 1 Z 4 
Personengruppenverordnung 2014 – PersGV 2014, BGBl. II 
Nr. 340/2013, fallen und die eine Aufenthaltsbewilligung „Sonderfälle 
unselbständiger Erwerbstätigkeit“ oder eine Aufenthaltsbewilligung 
„Studierender“ beantragen, nach rechtmäßiger Einreise und während 
ihres rechtmäßigen Aufenthalts und 

 9. Drittstaatsangehörige, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. i oder j AuslBG oder § 1 
Z 5, 7 oder 9 AuslBVO vom Anwendungsbereich des AuslBG 
ausgenommen sind oder die unter § 1 Z 4 
Personengruppenverordnung 2014 – PersGV 2014, BGBl. II 
Nr. 340/2013, fallen und die eine „Niederlassungsbewilligung –
 Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“, eine 
Aufenthaltsbewilligung „Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“ 
oder eine Aufenthaltsbewilligung „Studierender“ beantragen, nach 
rechtmäßiger Einreise und während ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 10. Drittstaatsangehörige, die über ein österreichisches Reife-, 
Reifeprüfungs- oder Diplomprüfungszeugnis einer in- oder 
ausländischen Schule verfügen, nach rechtmäßiger Einreise und während 
ihres rechtmäßigen Aufenthalts. 

 10. Drittstaatsangehörige, die über ein österreichisches Reife-, 
Reifeprüfungs- oder Diplomprüfungszeugnis einer in- oder 
ausländischen Schule verfügen, nach rechtmäßiger Einreise und während 
ihres rechtmäßigen Aufenthalts und 

  11. Drittstaatsangehörige, die über einen gültigen Aufenthaltstitel „ICT“ 
eines anderen Mitgliedstaates (§ 58a) verfügen. 

(3) - (6) (3) - (6) 

 (7) Abs. 2 bis 6 gelten nicht für Drittstaatsangehörige, die einen Antrag auf 
erstmalige Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als unternehmensintern 
transferierter Arbeitnehmer (§ 58) beantragen. 

Nachweis von Deutschkenntnissen Nachweis von Deutschkenntnissen 

§ 21a. (1) Drittstaatsangehörige haben mit der Stellung eines Erstantrages 
auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 8 Abs. 1 Z 2, 4, 5, 6 oder 8 
Kenntnisse der deutschen Sprache nachzuweisen. Dieser Nachweis hat mittels 
eines allgemein anerkannten Sprachdiploms oder Kurszeugnisses einer durch 
Verordnung gemäß Abs. 6 oder 7 bestimmten Einrichtung zu erfolgen, in 
welchem diese schriftlich bestätigt, dass der Drittstaatsangehörige über 
Kenntnisse der deutschen Sprache zumindest zur elementaren Sprachverwendung 
auf einfachstem Niveau verfügt. Das Sprachdiplom oder das Kurszeugnis darf 
zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als ein Jahr sein. 

§ 21a. (1) Drittstaatsangehörige haben mit der Stellung eines Erstantrages 
auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 8 Abs. 1 Z 2, 4, 5, 6, 8, 9 oder 10 
Kenntnisse der deutschen Sprache nachzuweisen. Dieser Nachweis hat mittels 
eines allgemein anerkannten Sprachdiploms einer durch Verordnung gemäß 
Abs. 6 oder 7 bestimmten Einrichtung zu erfolgen, in welchem diese schriftlich 
bestätigt, dass der Drittstaatsangehörige über Kenntnisse der deutschen Sprache 
zumindest zur elementaren Sprachverwendung auf einfachstem Niveau verfügt. 
Das Sprachdiplom darf zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als ein Jahr sein. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Drittstaatsangehörige, die einen Antrag auf (2) Abs. 1 gilt auch für Drittstaatsangehörige, die einen Antrag auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erstmalige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 8 Abs. 1 Z 2, 4, 5, 6 oder 8 
im Zuge eines Verfahrens gemäß § 24 Abs. 4 oder § 26 stellen. 

erstmalige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 8 Abs. 1 Z 2, 4, 5, 6, 8, 9 
oder 10 im Zuge eines Verfahrens gemäß § 24 Abs. 4 oder § 26 stellen. 

(3) … (3) …. 

(4) Abs. 1 gilt nicht für Drittstaatsangehörige, (4) Abs. 1 gilt nicht für Drittstaatsangehörige, 

 1. …  1. … 

 2. denen auf Grund ihres physischen oder psychischen 
Gesundheitszustandes die Erbringung des Nachweises nicht zugemutet 
werden kann; dies hat der Drittstaatsangehörige durch ein amtsärztliches 
Gutachten oder ein Gutachten eines Vertrauensarztes einer 
österreichischen Berufsvertretungsbehörde nachzuweisen, oder 

 2. denen auf Grund ihres physischen oder psychischen 
Gesundheitszustandes die Erbringung des Nachweises nicht zugemutet 
werden kann; dies hat der Drittstaatsangehörige durch ein amtsärztliches 
Gutachten oder ein Gutachten eines Vertrauensarztes einer 
österreichischen Berufsvertretungsbehörde nachzuweisen,  

 3. die Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels gemäß 
§§ 41 Abs. 1, 42 oder 45 Abs. 1 , letztere sofern der Zusammenführende 
ursprünglich einen Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ innehatte, sind 

 3. die Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels gemäß 
§§ 41 Abs. 1, 42, 43c oder 45 Abs. 1, letztere sofern der 
Zusammenführende ursprünglich einen Aufenthaltstitel gemäß §§ 41 
Abs. 1, 42 oder 43c innehatte, sind,  

  4. die Familienangehörige von Asylberechtigten sind und einen 
Aufenthaltstitel „Rot–Weiß–Rot – Karte plus“ gemäß § 46 Abs. 1 Z 2 lit 
c beantragen oder         

.  5. die gemäß § 14a Abs. 5 Z 3 auf die Stellung eines weiteren 
Verlängerungsantrages nach dem ersten Verlängerungsantrag 
unwiderruflich verzichten. 

(5) … (5) … 

(6) Durch Verordnung des Bundesministers für Inneres sind jene 
Einrichtungen zu bestimmen, deren Sprachdiplome und Kurszeugnisse als 
Nachweis gemäß Abs. 1 gelten. 

(6) Durch Verordnung des Bundesministers für Inneres sind jene 
Einrichtungen zu bestimmen, deren Sprachdiplome als Nachweis gemäß Abs. 1 
gelten. 

(7) Der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres für den örtlichen 
Wirkungsbereich einer österreichischen Berufsvertretungsbehörde im Ausland 
durch Verordnung auch andere als in der Verordnung gemäß Abs. 6 genannte 
Einrichtungen bestimmen, deren Sprachdiplome und Kurszeugnisse als Nachweis 
gemäß Abs. 1 gelten, wenn diese Einrichtungen mit den in der Verordnung 
gemäß Abs. 6 genannten Einrichtungen vergleichbare Standards einhalten. Solche 
Verordnungen sind durch Anschlag an der Amtstafel der jeweiligen 
Berufsvertretungsbehörde kundzumachen und gelten für den Zeitraum eines 
Jahres ab Kundmachung. 

(7) Der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres für den örtlichen 
Wirkungsbereich einer österreichischen Berufsvertretungsbehörde im Ausland 
durch Verordnung auch andere als in der Verordnung gemäß Abs. 6 genannte 
Einrichtungen bestimmen, deren Sprachdiplome als Nachweis gemäß Abs. 1 
gelten, wenn diese Einrichtungen mit den in der Verordnung gemäß Abs. 6 
genannten Einrichtungen vergleichbare Standards einhalten. Solche 
Verordnungen sind durch Anschlag an der Amtstafel der jeweiligen 
Berufsvertretungsbehörde kundzumachen und gelten für den Zeitraum eines 
Jahres ab Kundmachung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verfahren bei Inlandsbehörden Verfahren bei Inlandsbehörden 

§ 23. (1) - (3) § 23. (1) - (3) 

(4) Handelt es sich um den erstmaligen Antrag eines Kindes (§ 2 Abs. 1 Z 9), 
richten sich die Art und die Dauer seines Aufenthaltstitels nach dem 
Aufenthaltstitel der Mutter oder eines anderen Fremden, sofern diesem die Pflege 
und Erziehung des Kindes zukommt, bei Ableitung vom Vater aber nur dann, 
wenn diesem aus einem anderen Grund als wegen Verzichts der Mutter allein das 
Recht zur Pflege und Erziehung zukommt. Ist ein Elternteil ein im Bundesgebiet 
wohnhafter Österreicher, so ist dem Kind jedenfalls ein Aufenthaltstitel 
„Familienangehöriger“ (§ 47 Abs. 2) zu erteilen; in allen anderen Fällen ist dem 
Kind ein Aufenthaltstitel mit dem Zweckumfang der Familienzusammenführung 
auszustellen. 

 

Verlängerungsverfahren Verlängerungsverfahren 

§ 24. (1) - (4) § 24. (1) - (4) 

 (5) Stellt der Fremde entgegen § 14a Abs. 5 Z 3 einen weiteren 
Verlängerungsantrag, hat die Behörde den Antrag ohne weiteres abzuweisen. 

Rückstufung und Entziehung eines Aufenthaltstitels Rückstufung und Entziehung eines Aufenthaltstitels 

§ 28. (1) - (5)  § 28. (1) - (5) 

(6) Aufenthaltstitel gemäß §§ 41 und 42 sind überdies zu entziehen, wenn 
die regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice der Behörde mitteilt, dass 
die jeweiligen Voraussetzungen gemäß §§ 12 bis 12c AuslBG nicht länger 
vorliegen. 

(6) Aufenthaltstitel gemäß §§ 41, 42, 58, 58a und 43a Abs. 1 Z 1 sind 
überdies zu entziehen, wenn die regionale Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice der Behörde mitteilt, dass die jeweiligen Voraussetzungen 
gemäß §§ 12 bis 12c, 14 oder 18a AuslBG nicht länger vorliegen. Im Falle der 
Entziehung eines Aufenthaltstitels gemäß §§ 58 oder 58a ist der Bescheid auch 
der aufnehmenden Niederlassung gemäß § 2 Abs. 13 AuslBG zuzustellen. 

Aufenthaltsehe, Aufenthaltspartnerschaft und Aufenthaltsadoption Aufenthaltsehe, Aufenthaltspartnerschaft und Aufenthaltsadoption 

§ 30. (1) Ehegatten oder eingetragene Partner, die ein gemeinsames 
Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK nicht führen, dürfen sich für die 
Erteilung und Beibehaltung von Aufenthaltstiteln nicht auf die Ehe eingetragene 
Partnerschaft berufen. 

§ 30. (1) Ehegatten oder eingetragene Partner, die ein gemeinsames 
Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK nicht führen, dürfen sich für die 
Erteilung und Beibehaltung von Aufenthaltstiteln nicht auf die Ehe oder 
eingetragene Partnerschaft berufen. 

(2) - (3) (2) - (3) 

Unselbständige Erwerbstätigkeit Unselbständige Erwerbstätigkeit 

§ 33. (1) … § 33. (1) … 

279/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - FrÄ
G

 2017 - T
extgegenüberstellung

9 von 55

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  10 von 55 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Die Mitteilungen der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
gemäß §§ 20d Abs. 2 oder 20e Abs. 1 AuslBG sind gegebenenfalls von der 
Behörde von Amts wegen einzuholen. 

(2) Die Mitteilungen der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
gemäß §§ 20d Abs. 1, 20e Abs. 1 oder 20f Abs. 1 oder 2 AuslBG sind 
gegebenenfalls von der Behörde von Amts wegen einzuholen. Dies gilt in den 
Fällen des § 20f Abs. 4 AuslBG, sofern durch den Antragsteller ein Zugang zum 
Arbeitsmarkt beantragt wird. 

 (3) Der Eintrag auf dem Aufenthaltstitel zum Zugang zum Arbeitsmarkt zur 
Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit für Familienangehörige von 
Drittstaatsangehörigen mit einer Aufenthaltsbewilligung als unternehmensintern 
transferierter Arbeitnehmer (§ 58) oder einer Aufenthaltsbewilligung als mobiler 
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer (§ 58a) richtet sich nach der 
schriftlichen Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
gemäß § 20f Abs. 4 AuslBG. Eine Beschwerde hinsichtlich der Berechtigung zur 
Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit ist ausschließlich gegen die 
Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß 
§ 20f Abs. 4 iVm § 20d Abs. 1 AuslBG zulässig. Wird ein Bescheid der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß § 20f Abs. 4 iVm § 20d Abs. 1 
AuslBG nachträglich im Rechtsweg behoben und ergeht daraufhin eine 
schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
gemäß § 20f Abs. 4 AuslBG, ist von Amts wegen ohne weiteres und gebührenfrei 
ein Aufenthaltstitel gemäß § 69 mit entsprechendem Zweckumfang bis zum Ende 
der Gültigkeitsdauer des ursprünglich ausgestellten Aufenthaltstitels 
auszustellen. 

Verwenden personenbezogener Daten Verwenden personenbezogener Daten 

Allgemeines Allgemeines 

§ 34. (1) … § 34. (1) … 

(2) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz dürfen personenbezogene 
Daten Dritter und die Sozialversicherungsnummer nur verarbeiten, wenn deren 
Auswählbarkeit aus der Gesamtmenge der gespeicherten Daten nicht vorgesehen 
ist. Die Verfahrensdaten sind zu löschen, sobald sie nicht mehr benötigt werden, 
spätestens zehn Jahre nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung. 

(2) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz dürfen personenbezogene 
Daten Dritter nur verarbeiten, wenn deren Auswählbarkeit aus der Gesamtmenge 
der gespeicherten Daten nicht vorgesehen ist. Dies gilt insofern nicht, als es für 
die Feststellung der Gesamtzahl der diesen Dritten betreffenden Datensätze 
erforderlich ist. Die Verfahrensdaten sind zu löschen, sobald sie nicht mehr 
benötigt werden, spätestens fünfzehn Jahre nach Eintritt der Rechtskraft der 
Entscheidung. 

Verwenden erkennungsdienstlicher Daten Verwenden erkennungsdienstlicher Daten 

§ 35. (1) Die nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden und § 35. (1) Die nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Berufsvertretungsbehörden sind ermächtigt, Fremde, die einen Aufenthaltstitel 
beantragen oder denen ein solcher ausgestellt werden soll, erkennungsdienstlich 
zu behandeln. Dies gilt auch für die Ausstellung einer Aufenthaltskarte oder 
Daueraufenthaltskarte. 

Berufsvertretungsbehörden sind ermächtigt, Fremde, die einen Aufenthaltstitel 
beantragen oder denen ein solcher ausgestellt werden soll, erkennungsdienstlich 
zu behandeln. Dies gilt auch für die Ausstellung einer Aufenthaltskarte, 
Daueraufenthaltskarte oder eines Lichtbildausweises für EWR-Bürger. 

(2) - (3) (2) - (3) 

Zentrale Verfahrensdatei; Informationsverbundsystem Zentrale Verfahrensdatei; Informationsverbundsystem 

§ 36. (1) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz sind ermächtigt, die von 
ihnen ermittelten Verfahrensdaten, das sind Verfahrensinformationen über 
Anträge, Entscheidungen und Rechtsmittel, gemeinsam zu verarbeiten und zu 
benützen. Der Bundesminister für Inneres übt dabei für die Behörden sowohl die 
Funktion des Betreibers gemäß § 50 des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), 
BGBl. I Nr. 165/1999, als auch des Dienstleisters im Sinne des § 4 Z 5 DSG 2000 
aus. 

§ 36. (1) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz und die 
Verwaltungsgerichte der Länder sind ermächtigt, die von ihnen ermittelten 
Verfahrensdaten, das sind Verfahrensinformationen über Anträge, 
Entscheidungen und Rechtsmittel, gemeinsam zu verarbeiten und zu benützen. 
Der Bundesminister für Inneres übt dabei für die Behörden und die 
Verwaltungsgerichte der Ländersowohl die Funktion des Betreibers gemäß § 50 
des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, als auch des 
Dienstleisters im Sinne des § 4 Z 5 DSG 2000 aus. 

(2) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz sind ermächtigt, vom 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, vom Bundesverwaltungsgericht und von 
den Landespolizeidirektionen verarbeitete Verfahrensdaten zu ermitteln, wenn 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erforderlich ist. 

(2) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz und die Verwaltungsgerichte 
der Länder sind ermächtigt, vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, vom 
Bundesverwaltungsgericht und von den Landespolizeidirektionen verarbeitete 
Verfahrensdaten zu ermitteln, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt 
erforderlich ist. 

(3) - (4) (3) - (4) 

 (5) Die Behörden nach diesem Bundesgesetz sind ermächtigt, die in der 
Zentralen Verfahrensdatei verarbeiteten Daten zum Wohnsitz des Fremden durch 
regelmäßigen und automatischen Abgleich mit den im Zentralen Melderegister 
verarbeiteten Daten zu aktualisieren. 

Niederlassungsregister Niederlassungsregister 

§ 40. (1) Der Bundesminister für Inneres hat ein automationsunterstütztes 
Register zu führen, in das unverzüglich alle im betreffenden Jahr erteilten und 
beantragten Aufenthaltstitel (§ 8) und Dokumentationen von unionsrechtlichen 
Aufenthalts- und Niederlassungsrechten (§ 9) jeweils getrennt nach Art und mit 
Angabe des Geschlechts, des Alters, der Staatsangehörigkeit, des Herkunftsstaats, 
des Zielstaats, des Familienstandes, der Schul- und Berufsausbildung des 
betroffenen Fremden sowie des Zweckes seines Aufenthaltes einzutragen sind. 
Die Behörde ist - unbeschadet anderer Ermittlungsermächtigungen - ermächtigt, 
diese Daten zu ermitteln. Die Daten sind unmittelbar nach der Ermittlung zu 

§ 40. (1) Der Bundesminister für Inneres hat ein automationsunterstütztes 
Register zu führen, in das unverzüglich alle im betreffenden Jahr erteilten und 
beantragten Aufenthaltstitel (§ 8) und Dokumentationen von unionsrechtlichen 
Aufenthalts- und Niederlassungsrechten (§ 9) jeweils getrennt nach Art und mit 
Angabe des Geschlechts, des Alters, der Staatsangehörigkeit, des Herkunftsstaats, 
des Familienstandes, der Schul- und Berufsausbildung des betroffenen Fremden 
sowie des Zweckes seines Aufenthaltes einzutragen sind. Die Behörde ist - 
unbeschadet anderer Ermittlungsermächtigungen - ermächtigt, diese Daten zu 
ermitteln. Die Daten sind unmittelbar nach der Ermittlung zu anonymisieren und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
anonymisieren und dem Bundesminister für Inneres in dieser Form zu 
übermitteln. Nach der Übermittlung hat die Behörde die Daten zu löschen. 

dem Bundesminister für Inneres in dieser Form zu übermitteln. Nach der 
Übermittlung hat die Behörde die Daten zu löschen. 

(1a) - (3)  (1a) - (3) 

Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ 

§ 41a. (1) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 
Abs. 4 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

§ 41a. (1) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 
Abs. 4 oder § 26 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, 
wenn 

 1. sie bereits zwölf Monate einen Aufenthaltstitel gemäß § 41 Abs. 1 oder 2 
besitzen, 

 1. sie bereits zwölf Monate einen Aufenthaltstitel gemäß § 41 Abs. 1 oder 2 
besitzen, 

 2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 2 AuslBG vorliegt.  3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 2 AuslBG vorliegt. 

(2) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 ein 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

(2) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 oder 
§ 26 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

 1. sie bereits zwei Jahre einen Aufenthaltstitel gemäß § 42 besitzen,  1. sie bereits zwei Jahre einen Aufenthaltstitel gemäß § 42 besitzen, 

 2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 3 AuslBG vorliegt.  3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 3 AuslBG vorliegt. 

(3) … (3) … 

(4) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 oder 
§ 26 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn sie 

(4) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 oder 
§ 26 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn sie 

 1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. mindestens zwei Jahre über eine Aufenthaltsbewilligung gemäß § 67 
verfügt haben. 

 2. mindestens zwei Jahre über eine Niederlassungsbewilligung gemäß § 43c 
verfügt haben. 

(5) - (6) (5) - (6) 

(7) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 ein 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

(7) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 oder 
§ 26 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen,  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, 

 2. sie über eine „Niederlassungsbewilligung“ verfügen und  2. sie über eine „Niederlassungsbewilligung“ verfügen und 

 3. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20e Abs. 1 Z 1 AuslBG vorliegt. 

 3. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20e Abs. 1 Z 1 AuslBG vorliegt. 

(8) - (9) (8) - (9) 

(10) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist trotz Vorliegens (10) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist trotz Vorliegens 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
eines Erteilungshindernisses gemäß § 11 Abs. 1 Z 4 bis 6 sowie trotz 
Ermangelung einer Voraussetzung gemäß § 11 Abs. 2 von Amts wegen oder auf 
begründeten Antrag, der bei der örtlich zuständigen Behörde im Inland 
einzubringen ist, ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, 
wenn  

eines Erteilungshindernisses gemäß § 11 Abs. 1 Z 4 bis 6 sowie trotz 
Ermangelung einer Voraussetzung gemäß § 11 Abs. 2 von Amts wegen oder auf 
begründeten Antrag, der bei der örtlich zuständigen Behörde im Inland 
einzubringen ist, ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, 
wenn  

 1. es sich um einen unbegleiteten minderjährigen Fremden, der sich nicht in 
Begleitung eines für ihn gesetzlich verantwortlichen Volljährigen 
befindet, handelt , oder 

es sich um einen unbegleiteten minderjährigen Fremden, der sich nicht in 
Begleitung eines für ihn gesetzlich verantwortlichen Volljährigen befindet, 
handelt  

 2. für einen Minderjährigen ein Aufenthaltsrecht nicht gemäß § 23 Abs. 4 
NAG abgeleitet werden kann 

 

und sich der Minderjährige auf Grund eines Gerichtsbeschlusses, kraft Gesetzes 
oder einer Vereinbarung der leiblichen Eltern mit dem Jugendwohlfahrtsträger 
zum Schutz des Kindeswohles nicht bloß vorübergehend in Obhut von 
Pflegeeltern oder des Jugendwohlfahrtsträgers befindet. Die Pflegeeltern gelten 
diesfalls als gesetzliche Vertreter im Sinne des § 19. Dieser Aufenthaltstitel ist 
gebührenfrei zu erteilen. 

und sich der Minderjährige auf Grund eines Gerichtsbeschlusses, kraft Gesetzes 
oder einer Vereinbarung der leiblichen Eltern mit dem Jugendwohlfahrtsträger 
zum Schutz des Kindeswohles nicht bloß vorübergehend in Obhut von 
Pflegeeltern oder des Jugendwohlfahrtsträgers befindet. Die Pflegeeltern gelten 
diesfalls als gesetzliche Vertreter im Sinne des § 19. Dieser Aufenthaltstitel ist 
gebührenfrei zu erteilen. 

(11) In den Fällen der Abs. 1 und 7 ist von der Einholung einer schriftlichen 
Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle oder eines Gutachtens der 
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice abzusehen, wenn der Antrag 

(11) In den Fällen der Abs. 1, 2 und 7 ist von der Einholung einer 
schriftlichen Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle oder eines Gutachtens der 
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice abzusehen, wenn der Antrag 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

 2. wegen zwingender Erteilungshindernisse gemäß § 11 Abs. 1 abzuweisen 
ist. 

 2. wegen zwingender Erteilungshindernisse gemäß § 11 Abs. 1 abzuweisen 
ist. 

Erwächst die negative Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice über die Zulassung in den Fällen des § 20e Abs. 1 AuslBG in 
Rechtskraft, ist das Verfahren ohne weiteres einzustellen. 

Erwächst die negative Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice über die Zulassung in den Fällen des § 20e Abs. 1 AuslBG in 
Rechtskraft, ist das Verfahren ohne weiteres einzustellen. 

 „Niederlassungsbewilligung – Künstler“ 

 § 43a. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine „Niederlassungsbewilligung –
 Künstler“ ausgestellt werden, wenn sie die Voraussetzungen des 1. Teiles 
erfüllen und 

  1. im Fall der Unselbständigkeit eine schriftliche Mitteilung der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß § 20d Abs. 1 Z 6 AuslBG 
vorliegt oder 

  2. im Fall der Selbständigkeit deren Tätigkeit überwiegend durch Aufgaben 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der künstlerischen Gestaltung bestimmt ist, sofern ihr Unterhalt durch 
das Einkommen gedeckt wird, das sie aus ihrer künstlerischen Tätigkeit 
beziehen. 

 (2) Eine Haftungserklärung ist zulässig. § 47 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

 „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“ 

 § 43b. Drittstaatsangehörigen kann eine „Niederlassungsbewilligung –
 Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“ zur Ausübung einer 
unselbständigen Erwerbstätigkeit bei einem bestimmten Arbeitgeber ausgestellt 
werden, wenn 

  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

  2. eine Tätigkeit, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. b, c, d, f, g oder i AuslBG oder 
§ 1 Z 1, 2, 4, 7, 8, 9 oder 12 AuslBVO vom sachlichen Geltungsbereich 
des Ausländerbeschäftigungsgesetzes ausgenommen ist, ausüben und 

  3. die zuständige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice bei 
begründeten Zweifeln auf Anfrage der Behörde das Vorliegen einer 
Tätigkeit gemäß Z 2 festgestellt hat. 

 „Niederlassungsbewilligung – Forscher“ 

 § 43c. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine „Niederlassungsbewilligung –
 Forscher“ mit bis zu zweijähriger Gültigkeitsdauer ausgestellt werden, wenn 

  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, 

  2. eine Tätigkeit, die vom sachlichen Geltungsbereich des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes ausgenommen ist, für eine 
Forschungseinrichtung ausüben und 

  3. sie eine mit einer Forschungseinrichtung (§ 71 Abs. 1) abgeschlossene 
Aufnahmevereinbarung (§ 43d) nachweisen. 

 Aufnahmevereinbarung 

 § 43d. Die Forschungseinrichtung hat vor Abschluss einer 
Aufnahmevereinbarung die Qualifikation des Forschers für das konkrete 
Forschungsprojekt zu prüfen. Diese hat jedenfalls zu enthalten: 

  1. die Vertragspartner; 

  2. den Zweck, die Dauer, den Umfang und die Finanzierung des konkreten 
Forschungsprojektes; 

  3. Angaben über das monatliche Bruttoentgelt oder diesem 

279/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - FrÄ
G

 2017 - T
extgegenüberstellung

14 von 55

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  15 von 55 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gleichzusetzende Einkünfte. 

„Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit“ „Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit“ 

§ 44. (1) … § 44. (1) … 

(2) Drittstaatsangehörigen, die Träger von Privilegien und Immunitäten 
waren (§ 95 FPG), kann eine „Niederlassungsbewilligung – ausgenommen 
Erwerbstätigkeit“ erteilt werden, wenn sie 

(2) Drittstaatsangehörigen kann im unmittelbaren Anschluss an ihren 
Aufenthalt als Träger von Privilegien und Immunitäten (§ 95 FPG) eine 
„Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit“ erteilt werden, 
wenn sie 

 1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. in den Ruhestand versetzt worden sind.  2. in den Ruhestand versetzt worden sind. 

Besondere Verfahrensbestimmungen Besondere Verfahrensbestimmungen 

§ 44a. In einem Verfahren auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 41a 
Abs. 9 Z 1 oder 2 oder § 43 Abs. 3 ist § 24 Abs. 1 und 2 sinngemäß anzuwenden. 

§ 44a. In einem Verfahren auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 41a 
Abs. 9 Z 1 oder 2 oder § 43 Abs. 3 sind § 24 Abs. 1 und 2 sowie § 20 Abs. 2 
sinngemäß anzuwenden. 

Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ 

§ 45. (1) Drittstaatsangehörigen, die in den letzten fünf Jahren 
ununterbrochen zur Niederlassung berechtigt waren, kann ein Aufenthaltstitel 
„Daueraufenthalt – EU“ erteilt werden, wenn sie 

§ 45. (1) Drittstaatsangehörigen, die in den letzten fünf Jahren 
ununterbrochen tatsächlich niedergelassen waren, kann ein Aufenthaltstitel 
„Daueraufenthalt – EU“ erteilt werden, wenn sie 

 1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. das Modul 2 der Integrationsvereinbarung (§ 14b) erfüllt haben.  2. das Modul 2 der Integrationsvereinbarung (§ 14b) erfüllt haben. 

(2) Zur Niederlassung berechtigten Drittstaatsangehörigen ist die Zeit eines 
unmittelbar vorangehenden rechtmäßigen Aufenthalts im Bundesgebiet auf 
Grund einer Aufenthaltsbewilligung (§ 8 Abs. 1 Z 10) oder, eines 
Aufenthaltstitels „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ (§ 57 
AsylG 2005) zur Hälfte auf die Fünfjahresfrist gemäß Abs. 1 anzurechnen. Zur 
Niederlassung berechtigten Drittstaatsangehörigen ist die Zeit eines unmittelbar 
vorangehenden rechtmäßigen Aufenthaltes im Bundesgebiet aufgrund einer 
„Aufenthaltsberechtigung plus“ (§ 54 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005) oder einer 
„Aufenthaltsberechtigung“ (§ 54 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005) zur Gänze auf die 
Fünfjahresfrist anzurechnen. 

(2) Zur Niederlassung berechtigten Drittstaatsangehörigen ist die Zeit eines 
unmittelbar vorangehenden rechtmäßigen Aufenthalts im Bundesgebiet auf 
Grund einer Aufenthaltsbewilligung (§ 8 Abs. 1 Z 12) oder, eines 
Aufenthaltstitels „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ (§ 57 
AsylG 2005) zur Hälfte auf die Fünfjahresfrist gemäß Abs. 1 anzurechnen. Zur 
Niederlassung berechtigten Drittstaatsangehörigen ist die Zeit eines unmittelbar 
vorangehenden rechtmäßigen Aufenthaltes im Bundesgebiet aufgrund einer 
„Aufenthaltsberechtigung plus“ (§ 54 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005) oder einer 
„Aufenthaltsberechtigung“ (§ 54 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005) zur Gänze auf die 
Fünfjahresfrist anzurechnen. 

(3) - (12) (3) - (12) 

Bestimmungen über die Familienzusammenführung Bestimmungen über die Familienzusammenführung 

§ 46. (1) Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen ist ein § 46. (1) Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen ist ein 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn sie die 
Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, und 

Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn sie die 
Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, und 

 1. der Zusammenführende einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ 
gemäß § 41 oder einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ 
gemäß § 41a Abs. 1 oder 4 innehat, oder 

 1. der Zusammenführende einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ 
gemäß § 41, einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ gemäß 
§ 41a Abs. 1, 4 oder 7a, eine „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle 
unselbständiger Erwerbstätigkeit“, sofern dieser 
Niederlassungsbewilligung eine Tätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 lit. i AuslBG 
zu Grunde liegt, oder eine „Niederlassungsbewilligung – Forscher“ 
gemäß § 43c innehat, 

  1a. der Zusammenführende als nunmehriger Inhaber eines Aufenthaltstitels 
„Daueraufenthalt – EU“ ursprünglich einen Aufenthaltstitel nach Z 1 
innehatte, 

 2. ein Quotenplatz vorhanden ist und der Zusammenführende  2. ein Quotenplatz vorhanden ist und der Zusammenführende 

 a) einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ innehat,  a) einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ innehat, 

 b) einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, ausgenommen 
einen solchen gemäß § 41a Abs. 1 oder 4 innehat, oder 

 b) einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, ausgenommen 
einen solchen gemäß § 41a Abs. 1 oder 4 innehat, 

 c) Asylberechtigter ist und § 34 Abs. 2 AsylG 2005 nicht gilt  c) Asylberechtigter ist und § 34 Abs. 2 AsylG 2005 nicht gilt, oder 

.  d) als unionsrechtlich aufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehöriger 
über eine Aufenthaltskarte gemäß § 54 oder eine 
Daueraufenthaltskarte gemäß § 54a verfügt. 

(2) - (3) (2) - (3) 

(4) Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen ist eine 
„Niederlassungsbewilligung“ zu erteilen, wenn 

(4) Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen ist eine 
„Niederlassungsbewilligung“ zu erteilen, wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen,  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, 

 2. ein Quotenplatz vorhanden ist und  2. ein Quotenplatz vorhanden ist und 

 3. der Zusammenführende eine „Niederlassungsbewilligung“ oder eine 
„Niederlassungsbewilligung – Angehöriger“ innehat. 

 3. der Zusammenführende eine „Niederlassungsbewilligung“, eine 
„Niederlassungsbewilligung – Angehöriger“, eine 
„Niederlassungsbewilligung – Künstler“ oder eine 
„Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger 
Erwerbstätigkeit“, es sei denn der „Niederlassungsbewilligung –
 Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“ liegt eine Tätigkeit 
gemäß § 1 Abs. 2 lit. i AuslBG zu Grunde,  innehat. 

(5) … (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Aufenthaltskarten für Angehörige eines EWR-Bürgers Aufenthaltskarten für Angehörige eines EWR-Bürgers 

§ 54. (1) - (4)  § 54. (1) - (4) 

(5) Das Aufenthaltsrecht der Ehegatten oder eingetragenen Partner, die 
Drittstaatsangehörige sind, bleibt bei Scheidung oder Aufhebung der Ehe oder 
Auflösung der eingetragenen Partnerschaft erhalten, wenn sie nachweisen, dass 
sie die für EWR-Bürger geltenden Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 Z 1 und 2 
erfüllen und 

(5) Das Aufenthaltsrecht der Ehegatten oder eingetragenen Partner, die 
Drittstaatsangehörige sind, bleibt bei Scheidung oder Aufhebung der Ehe oder 
Auflösung der eingetragenen Partnerschaft erhalten, wenn sie nachweisen, dass 
sie die für EWR-Bürger geltenden Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 Z 1 oder 2 
erfüllen und 

 1. die Ehe bis zur Einleitung des gerichtlichen Scheidungs- oder 
Aufhebungsverfahrens mindestens drei Jahre bestanden hat, davon 
mindestens ein Jahr im Bundesgebiet; 

 1. die Ehe bis zur Einleitung des gerichtlichen Scheidungs- oder 
Aufhebungsverfahrens mindestens drei Jahre bestanden hat, davon 
mindestens ein Jahr im Bundesgebiet; 

 2. die eingetragene Partnerschaft bis zur Einleitung des gerichtlichen 
Auflösungsverfahrens mindestens drei Jahre bestanden hat, davon 
mindestens ein Jahr im Bundesgebiet; 

 2. die eingetragene Partnerschaft bis zur Einleitung des gerichtlichen 
Auflösungsverfahrens mindestens drei Jahre bestanden hat, davon 
mindestens ein Jahr im Bundesgebiet; 

 3. ihnen die alleinige Obsorge für die Kinder des EWR-Bürgers übertragen 
wird; 

 3. ihnen die alleinige Obsorge für die Kinder des EWR-Bürgers übertragen 
wird; 

 4. es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, insbesondere 
weil dem Ehegatten oder eingetragenem Partner wegen der 
Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Interessen ein Festhalten an der 
Ehe oder eingetragenen Partnerschaft nicht zugemutet werden kann, oder 

 4. es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, insbesondere 
weil dem Ehegatten oder eingetragenem Partner wegen der 
Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Interessen ein Festhalten an der 
Ehe oder eingetragenen Partnerschaft nicht zugemutet werden kann, oder 

 5. ihnen das Recht auf persönlichen Umgang mit dem minderjährigen Kind 
zugesprochen wird, sofern das Pflegschaftsgericht zur Auffassung 
gelangt ist, dass der Umgang – solange er für nötig erachtet wird – 
ausschließlich im Bundesgebiet erfolgen darf. 

 5. ihnen das Recht auf persönlichen Umgang mit dem minderjährigen Kind 
zugesprochen wird, sofern das Pflegschaftsgericht zur Auffassung 
gelangt ist, dass der Umgang – solange er für nötig erachtet wird – 
ausschließlich im Bundesgebiet erfolgen darf. 

(6) - (7) (6) - (7) 

Nichtbestehen, Fortbestand und Überprüfung des Aufenthaltsrechts für 
mehr als drei Monate 

Nichtbestehen, Fortbestand und Überprüfung des Aufenthaltsrechts für 
mehr als drei Monate 

§ 55. (1) - (2) § 55. (1) - (2) 

(3) Besteht das Aufenthaltsrecht gemäß §§ 51, 52 und 54 nicht, weil eine 
Gefährdung aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit vorliegt, die 
Nachweise nach § 53 Abs. 2 oder § 54 Abs. 2 nicht erbracht werden oder die 
Voraussetzungen für dieses Aufenthaltsrecht nicht mehr vorliegen, hat die 
Behörde den Betroffenen hievon schriftlich in Kenntnis zu setzen und ihm 
mitzuteilen, dass das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hinsichtlich einer 

(3) Besteht das Aufenthaltsrecht gemäß §§ 51, 52 und 54 nicht, weil eine 
Gefährdung aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit vorliegt, die 
Nachweise nach § 53 Abs. 2 oder § 54 Abs. 2 nicht erbracht werden oder die 
Voraussetzungen für dieses Aufenthaltsrecht nicht oder nicht mehr vorliegen, hat 
die Behörde den Betroffenen hievon schriftlich in Kenntnis zu setzen und ihm 
mitzuteilen, dass das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hinsichtlich einer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
möglichen Aufenthaltsbeendigung befasst wurde. Das Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl ist unverzüglich, spätestens jedoch gleichzeitig mit der 
Mitteilung an den Antragsteller, zu befassen. Dies gilt nicht in einem Fall gemäß 
§ 54 Abs. 7. Während eines Verfahrens zur Aufenthaltsbeendigung ist der Ablauf 
der Frist gemäß § 8 VwGVG gehemmt. 

möglichen Aufenthaltsbeendigung befasst wurde. Das Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl ist unverzüglich, spätestens jedoch gleichzeitig mit der 
Mitteilung an den Antragsteller, zu befassen. Dies gilt nicht in einem Fall gemäß 
§ 54 Abs. 7. Während eines Verfahrens zur Aufenthaltsbeendigung ist der Ablauf 
der Frist gemäß § 8 VwGVG gehemmt. 

(4) - (6) (4) - (6) 

Rotationsarbeitskräfte Unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer („ICT“) 

§ 58. Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung als 
Rotationsarbeitskraft (§ 2 Abs. 10 AuslBG) ausgestellt werden, wenn  

§ 58. (1) Drittstaatsangehörigen ist eine Aufenthaltsbewilligung als 
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer („ICT“) zu erteilen, wenn  

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und   1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles mit Ausnahme des § 11 Abs. 2 Z 2 
erfüllen und  

 2. eine Sicherungsbescheinigung oder eine Berechtigung für 
Rotationsarbeitskräfte nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz oder ein 
Fall des § 18 Abs. 3 Z 2 AuslBG vorliegt. 

 2. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20f Abs. 1 AuslBG vorliegt. 

 (2) Entscheidungen über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als 
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer sind von der zuständigen 
Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde und der zuständigen Behörde gemäß 
§ 20f Abs. 1 AuslBG unverzüglich, längstens jedoch binnen 8 Wochen zu treffen. 
Von der Einholung einer schriftlichen Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice ist abzusehen, wenn der Antrag 

  1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

  2. wegen zwingender Erteilungshindernisse (§ 11 Abs. 1) abzuweisen ist. 

 (3) Erwächst die negative Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20f Abs. 1 AuslBG über die Zulassung zur 
Beschäftigung als unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer in Rechtskraft, 
ist das Verfahren ohne weiteres einzustellen. 

 (4) Die Aufenthaltsbewilligung als unternehmensintern transferierter 
Arbeitnehmer kann bei Führungskräften und Spezialisten bis zu einer 
Gesamtaufenthaltsdauer von längstens drei Jahren im Gebiet der Mitgliedstaaten 
und bei Trainees bis zu einer Gesamtaufenthaltsdauer von längstens einem Jahr 
im Gebiet der Mitgliedstaaten verlängert werden. 

 (5) Nach Ablauf der zulässigen Gesamtaufenthaltsdauer im Gebiet der 
Mitgliedstaaten gem. Abs. 4 ist eine Ausreise in einen Drittstaat erforderlich, es 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sei denn, dem Drittstaatsangehörigen wurde ein anderer Aufenthaltstitel nach 
diesem Bundesgesetz erteilt. 

 Drittstaatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel „ICT“ eines anderen 
Mitgliedstaates 

 § 58a. (1) Drittstaatsangehörigen, die einen gültigen Aufenthaltstitel „ICT“ 
eines anderen Mitgliedstaates besitzen, ist eine Aufenthaltsbewilligung als 
mobiler unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer („mobile ICT“) zu 
erteilen, wenn 

  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles mit Ausnahme des § 11 Abs. 2 Z 2 
erfüllen  

 2. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20f Abs. 2 AuslBG vorliegt und 

  3. die Gesamtaufenthaltsdauer im Gebiet der Mitgliedstaaten gem. § 58 
Abs. 4 nicht überschritten wird. 

 (2) Entscheidungen über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung als 
mobiler unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer sind von der 
zuständigen Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde und der zuständigen 
Behörde gemäß § 20f Abs. 2 AuslBG unverzüglich, längstens jedoch binnen 
8 Wochen zu treffen. Von der Einholung einer schriftlichen Mitteilung der 
regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice ist abzusehen, wenn der 
Antrag 

  1. wegen eines Formmangels oder Fehlens einer Voraussetzung gemäß 
§§ 19 bis 24 zurück- oder abzuweisen ist oder 

  2. wegen zwingender Erteilungshindernisse (§ 11 Abs. 1) abzuweisen ist. 

 (3) Erwächst die negative Entscheidung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20f Abs. 2 AuslBG über die Zulassung zur 
Beschäftigung als mobiler unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer in 
Rechtskraft, ist das Verfahren ohne weiteres einzustellen. 

 (4) Die Aufenthaltsbewilligung als mobiler unternehmensintern 
transferierter Arbeitnehmer ist grundsätzlich mit der Dauer des im Bundesgebiet 
erfolgenden Transfers gemäß § 20f Abs. 2 AuslBG, längstens jedoch mit der 
Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels „ICT“ des anderen Mitgliedstaates zu 
befristen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Betriebsentsandte Betriebsentsandte 

§ 59. Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung als 
Betriebsentsandter (§ 18 Abs. 4 AuslBG) ausgestellt werden, wenn 

§ 59. Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung als 
Betriebsentsandter (§ 18 Abs. 4 AuslBG) ausgestellt werden, wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. eine Sicherungsbescheinigung oder eine Beschäftigungsbewilligung als 
Betriebsentsandter vorliegt. 

 2. eine Sicherungsbescheinigung oder eine Beschäftigungsbewilligung als 
Betriebsentsandter oder ein Fall des § 18 Abs. 3 Z 2 oder 3, Abs. 3a oder 
Abs. 12 AuslBG vorliegt. 

Künstler  

§ 61. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung als 
Künstler ausgestellt werden, wenn sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen; 
eine Haftungserklärung ist zulässig; und 

 

 1. im Fall der Unselbständigkeit eine schriftliche Mitteilung der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß § 20d Abs. 1 Z 6 AuslBG 
vorliegt oder 

 

 2. im Fall der Selbständigkeit, deren Tätigkeit überwiegend durch 
Aufgaben der künstlerischen Gestaltung bestimmt ist, sofern ihr 
Unterhalt durch das Einkommen gedeckt wird, das sie aus ihrer 
künstlerischen Tätigkeit beziehen. 

 

(2) § 47 Abs. 5 gilt sinngemäß.  

Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit 

§ 62. Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung zur 
Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit bei einem bestimmten 
Arbeitgeber ausgestellt werden, wenn 

§ 62. Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung zur 
Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit bei einem bestimmten 
Arbeitgeber ausgestellt werden, wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. eine Tätigkeit, die vom sachlichen Geltungsbereich des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes ausgenommen ist (§ 1 Abs. 2 bis 4 
AuslBG), ausüben und 

 2. eine Tätigkeit, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. j AuslBG oder § 1 Z 3, 5, 10 oder 
15 AuslBVO vom sachlichen Geltungsbereich des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes ausgenommen ist , ausüben und 

 3. die zuständige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice bei 
begründeten Zweifeln auf Anfrage der Behörde das Vorliegen einer 
Tätigkeit gemäß Z 2 festgestellt hat. 

 3. die zuständige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice bei 
begründeten Zweifeln auf Anfrage der Behörde das Vorliegen einer 
Tätigkeit gemäß Z 2 festgestellt hat. 

Sozialdienstleistende Sozialdienstleistende 

§ 66. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung für § 66. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sozialdienstleistende ausgestellt werden, wenn Sozialdienstleistende ausgestellt werden, wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen;  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen; 

 2. der zu erbringende Dienst nicht dem Ausländerbeschäftigungsgesetz 
unterliegt und bei einer überparteilichen und gemeinnützigen 
Organisation erbracht wird, die selbst keine Erwerbszwecke verfolgt; 

 2. der zu erbringende Dienst nicht dem Ausländerbeschäftigungsgesetz 
unterliegt und bei einer überparteilichen und gemeinnützigen 
Organisation erbracht wird, die selbst keine Erwerbszwecke verfolgt; 

 3. die Erbringung des Dienstes keine Erwerbszwecke verfolgt;  3. die Erbringung des Dienstes keine Erwerbszwecke verfolgt; 

 4. die Organisation, bei der sie ihren Dienst erbringen, eine 
Haftungserklärung abgegeben hat, und 

 4. die Organisation, bei der sie ihren Dienst erbringen, eine 
Haftungserklärung abgegeben hat; 

 5. ein Ausbildungs- oder Fortbildungscharakter der Tätigkeit nachgewiesen 
wird 

 5. ein Ausbildungs- oder Fortbildungscharakter der Tätigkeit nachgewiesen 
wird, und 

.  6. der Fremde in den letzten drei Jahren vor der Antragstellung keine 
Aufenthaltsbewilligung Sozialdienstleistende innegehabt hat. 

(2) Die Aufenthaltsbewilligung ist befristet für höchstens ein Jahr 
auszustellen und nicht verlängerbar. Die Änderung des Aufenthaltszwecks oder 
des Aufenthaltstitels im Rahmen eines Zweckänderungsverfahrens (§ 26) oder 
eines Verfahrens gemäß § 24 Abs. 4 ist, ausgenommen in den Fällen des § 47 
Abs. 2, nicht zulässig. Ebenso wenig darf Inhabern einer Aufenthaltsbewilligung 
mit anderem Zweckumfang oder eines anderen Aufenthaltstitels eine 
Aufenthaltsbewilligung für Sozialdienstleistende im Rahmen dieser Verfahren 
(§§ 24 Abs. 4 und 26) erteilt werden. 

(2) Die Aufenthaltsbewilligung ist befristet für höchstens ein Jahr 
auszustellen und nicht verlängerbar. Die Änderung des Aufenthaltszwecks oder 
des Aufenthaltstitels im Rahmen eines Zweckänderungsverfahrens (§ 26) oder 
eines Verfahrens gemäß § 24 Abs. 4 ist, ausgenommen in den Fällen des § 47 
Abs. 2, nicht zulässig. Ebenso wenig darf Inhabern einer Aufenthaltsbewilligung 
mit anderem Zweckumfang oder eines anderen Aufenthaltstitels eine 
Aufenthaltsbewilligung für Sozialdienstleistende im Rahmen dieser Verfahren 
(§§ 24 Abs. 4 und 26) erteilt werden. 

Forscher  

§ 67. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine „Aufenthaltsbewilligung – 
Forscher“ mit bis zu zweijähriger Gültigkeitsdauer ausgestellt werden, wenn 

 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen,  

 2. eine Tätigkeit, die vom sachlichen Geltungsbereich des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes ausgenommen ist, für eine 
Forschungseinrichtung ausüben und 

 

 3. sie eine mit einer Forschungseinrichtung (§ 71 Abs. 1) abgeschlossene 
Aufnahmevereinbarung (§ 68) nachweisen. 

 

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr 70/2015)  

Aufnahmevereinbarung  

§ 68. Die Forschungseinrichtung hat vor Abschluss einer 
Aufnahmevereinbarung die Qualifikation des Forschers für das konkrete 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Forschungsprojekt zu prüfen. Diese hat jedenfalls zu enthalten: 

 1. die Vertragspartner;  

 2. den Zweck, die Dauer, den Umfang und die Finanzierung des konkreten 
Forschungsprojektes; 

 

 3. Angaben über das monatliche Bruttoentgelt oder diesem 
gleichzusetzende Einkünfte. 

 

  

Familiengemeinschaft Familiengemeinschaft 

§ 69. (1) … § 69. (1) … 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Familienangehörige von Drittstaatsangehörigen, 
denen eine Aufenthaltsbewilligung für Betriebsentsandte (§ 59), für Selbständige 
(§ 60), für Schüler (§ 63) oder Sozialdienstleistende (§ 66) erteilt wurde. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Familienangehörige von Drittstaatsangehörigen, 
denen eine Aufenthaltsbewilligung für Betriebsentsandte (§ 59), für Selbständige 
(§ 60), für Schüler (§ 63), für Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit 
(§ 62), sofern der Aufenthaltsbewilligung für Sonderfälle unselbständige 
Erwerbstätigkeit eine Tätigkeit gemäß § 1 Z 10 AuslBVO zu Grunde liegt, oder 
Sozialdienstleistende (§ 66) erteilt wurde. 

 (3) Entscheidungen über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an 
Familienangehörige von Drittstaatsangehörigen mit einer Aufenthaltsbewilligung 
als unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer (§ 58) oder einer 
Aufenthaltsbewilligung als mobiler unternehmensintern transferierter 
Arbeitnehmer (§ 58a) sind von der zuständigen Niederlassungs- und 
Aufenthaltsbehörde unverzüglich, längstens jedoch binnen 8 Wochen zu treffen. 

Zertifizierte Forschungseinrichtung Zertifizierte Forschungseinrichtung 

§ 71. (1) Der Bundesminister für Inneres hat auf begründeten Antrag mit 
Bescheid ein Zertifikat mit einer Gültigkeitsdauer von fünf Jahren auszustellen, 
wenn 

§ 71. (1) Der Bundesminister für Inneres hat auf begründeten Antrag mit 
Bescheid ein Zertifikat mit einer Gültigkeitsdauer von fünf Jahren auszustellen, 
wenn 

 1. der Forschungszweck der Einrichtung besteht;  1. der Forschungszweck der Einrichtung besteht und 

 2. die Haftung für Forscher auf Grund einzugehender 
Aufnahmevereinbarungen (§ 68) erklärt wurde; 

 

 3. die Mittel zum Abschluss von Aufnahmevereinbarungen (§ 68) 
nachgewiesen werden, und 

 

 4. die Voraussetzungen sonstiger bundes- oder landesgesetzlicher 
Vorschriften zum Betrieb der Forschungseinrichtung erfüllt sind. 

 4. die Voraussetzungen sonstiger bundes- oder landesgesetzlicher 
Vorschriften zum Betrieb der Forschungseinrichtung erfüllt sind. 

Dem Antrag ist ein Gutachten der Österreichischen Dem Antrag ist ein Gutachten der Österreichischen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Forschungsförderungsgesellschaft mbH über den Forschungszweck der 
Einrichtung beizuschließen. Zertifizierte Forschungseinrichtungen sind 
mindestens einmal jährlich in geeigneter Weise, insbesondere im Internet, zu 
veröffentlichen. Forschungseinrichtungen, die von Rechtsträgern im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 AHG betrieben werden, bedürfen keiner Zertifizierung zum Abschluss 
von Aufnahmevereinbarungen. 

Forschungsförderungsgesellschaft mbH über den Forschungszweck der 
Einrichtung beizuschließen. Zertifizierte Forschungseinrichtungen sind 
mindestens einmal jährlich in geeigneter Weise, insbesondere im Internet, zu 
veröffentlichen. Forschungseinrichtungen, die von Rechtsträgern im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 AHG betrieben werden, bedürfen keiner Zertifizierung zum Abschluss 
von Aufnahmevereinbarungen. 

(2) - (4) (2) - (4) 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 77. (1) Wer § 77. (1) Wer 

 1. - 4.  1. - 4. 

 5. seiner Meldepflicht gemäß §§ 19 Abs. 11, § 27 Abs. 4, 51 Abs. 3 oder 54 
Abs. 6 nicht rechtzeitig nachkommt, 

 5. seiner Meldepflicht gemäß §§ 19 Abs. 11, 27 Abs. 4, 51 Abs. 3 oder 54 
Abs. 6 nicht rechtzeitig nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 50 Euro bis zu 
250 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, 
zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 50 Euro bis zu 
250 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, 
zu bestrafen. 

(2) Wer (2) Wer 

1. - 3.   1. - 3. 

 4. Sprachdiplome oder Kurszeugnisse gemäß § 21a ausstellt, obwohl er 
weiß oder wissen müsste, dass der Drittstaatsangehörige nicht über die 
erforderlichen Kenntnisse verfügt; 

 4. Sprachdiplome gemäß § 21a ausstellt, obwohl er weiß oder wissen 
müsste, dass der Drittstaatsangehörige nicht über die erforderlichen 
Kenntnisse verfügt; 

 5. …  5. … 

 6. eine Aufnahmevereinbarung (§ 68) abschließt, ohne im Einzelfall die 
erforderliche Qualifikation des Forschers ausreichend festgestellt zu 
haben 

 6. eine Aufnahmevereinbarung (§ 43d) abschließt, ohne im Einzelfall die 
erforderliche Qualifikation des Forschers ausreichend festgestellt zu 
haben 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro bis zu 
5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Wochen, zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro bis zu 
5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Wochen, zu bestrafen. 

(3) Wer eine Tat nach Abs. 2 begeht, obwohl er wegen einer solchen Tat 
bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 5 000 Euro bis 
zu 15 000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 

(3) Wer eine Tat nach Abs. 2 begeht, obwohl er wegen einer solchen Tat 
bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, ist mit Geldstrafe von 5 000 Euro bis 
zu 15 000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 81. (1) - (35) § 81. (1) - (35) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (36) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 erteilte 
Aufenthaltsbewilligungen gemäß § 58 gelten innerhalb ihrer Gültigkeitsdauer 
und ihres Berechtigungsumfanges weiter. 

 (37) Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 erteilte 
Aufenthaltsbewilligungen gemäß §§ 61, 62, 67 und 69 gelten innerhalb ihrer 
Gültigkeitsdauer wie folgt weiter: 

  1. Aufenthaltsbewilligung „Künstler“ als „Niederlassungsbewilligung –
 Künstler“, 

  2. Aufenthaltsbewilligung „Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“, 
sofern der Aufenthaltsbewilligung eine Tätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 lit. b, 
c, d, f, g oder i AuslBG oder § 1 Z 1, 2, 4, 7, 8, 9 oder 12 AuslBVO zu 
Grunde liegt, als „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle 
unselbständiger Erwerbstätigkeit“, 

  3. Aufenthaltsbewilligung „Forscher“ als „Niederlassungsbewilligung –
 Forscher“,  

  4. Aufenthaltsbewilligung „Familiengemeinschaft“ als 
„Niederlassungsbewilligung“, sofern der Zusammenführende eine 
Aufenthaltsbewilligung „Künstler“ innehat,  

  5. Aufenthaltsbewilligung „Familiengemeinschaft“ als 
„Niederlassungsbewilligung“, sofern der Zusammenführende eine 
Aufenthaltsbewilligung „Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“ 
und dieser eine Tätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 lit. b, c, d, f oder g AuslBG 
oder § 1 Z 1, 2, 4, 7, 8, 9 oder 12 AuslBVO zu Grunde liegt, innehat, 

  6. Aufenthaltsbewilligung „Familiengemeinschaft“ als Aufenthaltstitel 
„Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, sofern der Zusammenführende eine 
Aufenthaltsbewilligung „Forscher“ oder eine Aufenthaltsbewilligung 
„Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“, sofern letzterer eine 
Tätigkeit gemäß § 1 Abs. 2 lit. i AuslBG zu Grunde liegt, innehat. 

 (38) Fremde, deren Aufenthaltstitel gemäß Abs. 37 als Aufenthaltstitel, der 
zur Niederlassung berechtigt weitergilt, sind mit erstmaliger Verlängerung der 
nunmehr als Niederlassungsbewilligung weitergeltenden Aufenthaltsbewilligung 
zur Erfüllung des Moduls 1 der Integrationsvereinbarung verpflichtet. 

 (39) Abweichend von § 45 Abs. 2 erster Satz ist die Zeit eines unmittelbar 
vorangehenden rechtmäßigen Aufenthalts im Bundesgebiet auf Grund eines 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gemäß Abs. 37 zur Niederlassung berechtigtenden Aufenthaltstitels zur Gänze auf 
die Fünfjahresfrist gemäß § 45 Abs. 1 anzurechnen. 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 82. (1) - (21) § 82. (1) - (21) 

 (22) Die §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Z 15 und Abs. 3, 8 Abs. 1 Z 9 bis 12 und 
Abs. 3, 10 Abs. 3 Z 1 und Abs 5, 11 Abs. 2 Z 5 bis 7, Abs. 3 und Abs. 6, 14a 
Abs. 1, 2, 3 und Abs. 5 Z 3, 16 Abs. 5, 19 Abs. 10, 20 Abs. 1a, 21 Abs. 2 Z 4 bis 6 
und 9 bis 11 und Abs. 7, 21a Abs. 1, 2, 4 Z 2 bis 5 und Abs. 6 bis 7, 24 Abs. 5, 28 
Abs. 6, 30 Abs. 1, 33 Abs. 2 und 3, 34 Abs. 2, 35 Abs. 1, 36 Abs. 1, 2 und 5, 40 
Abs. 1, 41a Abs. 1, 2, 4 Z 2, Abs. 7 und 10, 43a bis 43d samt Überschrift, 44 
Abs. 2, 44a, 45 Abs. 1 und 2, 46 Abs. 1 Z 1 und 1a, Z 2 lit. b bis d, Abs. 4 Z 3, 54 
Abs. 5, 55 Abs. 3, 58 bis 58a samt Überschrift, 59 Z 2, 62 Z 2, 66 Abs. 1 Z 4 bis 6, 
69 Abs. 2 und 3, 71 Abs. 1 Z 1, 77 Abs. 1 Z 5, Abs. 2 Z 4 und 6, 81 Abs. 36 bis 39 
sowie die Einträge im Inhaltsverzeichnis zu §§ 43a bis 43d, 58 und 58a in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 1. Juli 2017 in Kraft. 
§§ 23 Abs. 4, 61 samt Überschrift, 67 samt Überschrift, 68 samt Überschrift und 
71 Abs. 1 Z 2 und 3 sowie die Einträge im Inhaltsverzeichnis zu §§ 61, 67 und 68 
treten mit Ablauf des 30. Juni 2017 außer Kraft. § 12 Abs. 7 tritt mit 1. Jänner 
2019 in Kraft. 

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 Änderung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 

(2) Fremdenpolizei ist (2) Fremdenpolizei ist 

 1. die Verhinderung der rechtswidrigen Einreise von Fremden,  1. die Verhinderung der rechtswidrigen Einreise von Fremden, 

 2. die Überwachung des Aufenthalts Fremder im Bundesgebiet,  2. die Überwachung des Aufenthalts Fremder im Bundesgebiet, 

 3. die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen,  

 4. die Zurückschiebung und die Durchbeförderung von Fremden, und  4. die Zurückschiebung und die Durchbeförderung von Fremden, und 

 5. die Verhinderung und Beendigung von strafbaren Handlungen nach 
diesem Bundesgesetz. 

 5. die Verhinderung und Beendigung von strafbaren Handlungen nach 
diesem Bundesgesetz. 

(3) … (3) … 

(4) Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist (4) Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. - 12.  1. - 12. 

   13. Saisonier: ein Drittstaatsangehöriger, der im Bundesgebiet einer 
Tätigkeit nachgeht, zu deren Ausübung eine Beschäftigungsbewilligung 
nach § 5 Bundesgesetz vom 20. März 1975, mit dem die Beschäftigung 
von Ausländern geregelt wird (Ausländerbeschäftigungsgesetz – 
AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975, für Saisonarbeitskräfte oder Erntehelfer 
Voraussetzung ist; 

14.-16.    14.-16.  

 17. eine bloß vorübergehende unselbständige Tätigkeit: eine solche, bei der 
eine Berechtigung oder sonstige Bestätigung nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz mit einer sechs Monate nicht 
übersteigenden Gültigkeit vorhanden ist oder innerhalb von zwölf 
Monaten nicht länger als sechs Monate eine Tätigkeit aufgrund einer 
Ausnahme nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1975 mit dem die 
Beschäftigung von Ausländern geregelt wird – AuslBG, BGBl. 
Nr. 218/1975, (§ 1 Abs. 2 und 4 AuslBG) ausgeübt wird; 

 17. eine bloß vorübergehende unselbständige Tätigkeit: eine solche, bei der 
eine Berechtigung oder sonstige Bestätigung nach dem AuslBG mit einer 
sechs Monate nicht übersteigenden Gültigkeit vorhanden ist oder 
innerhalb von zwölf Monaten nicht länger als sechs Monate eine 
Tätigkeit auf Grund einer Ausnahme nach dem AuslBG (§ 1 Abs. 2 und 
4 AuslBG) ausgeübt wird oder bei der eine Tätigkeit im Rahmen der 
vorgesehenen Dauer gemäß § 1 Z 14 der Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales vom 19. September 1990 über 
Ausnahmen vom Geltungsbereich des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 
(Ausländerbeschäftigungsverordnung - AuslBVO), BGBl. Nr. 609/1990, 
ausgeübt wird; 

  17a. Verlängerungsantrag: der Antrag eines Saisoniers auf Erteilung eines 
weiteren Visums für die Tätigkeit als Saisonier im Bundesgebiet, 
innerhalb der Gültigkeitsdauer eines für das Bundesgebiet ausgestellten 
Visums für die Tätigkeit als Saisonier; 

18.-22.  18. - 22. 

.  23. ICT-Richtlinie: die Richtlinie 2014/66/EU über die Bedingungen für die 
Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen 
eines unternehmensinternen Transfers, ABl. Nr. L 157 vom 27.05.2014 
S. 1 in der geltenden Fassung. 

(5) … (5) … 

Sachliche Zuständigkeit im Inland Sachliche Zuständigkeit im Inland 

§ 5. (1) Den Landespolizeidirektionen obliegt § 5. (1) Den Landespolizeidirektionen obliegt 

 1. die Besorgung der Fremdenpolizei (§ 2 Abs. 2);  1. die Besorgung der Fremdenpolizei (§ 2 Abs. 2); 

(Anm.: Z 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  

  2. die Besorgung folgender Visaangelegenheiten: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  a. die Verlängerung von Visa gemäß § 11b Abs. 2 oder Art. 33 
Visakodex; 

  b. die Erteilung von Visa gemäß § 22a nur mit Zustimmung des 
Bundesministers für Inneres; 

  c. die Erteilung von Visa an der Außengrenze gemäß Abs. 2 nur mit 
Zustimmung des Bundesministers für Inneres; 

  d. die Annullierung von Visa; soweit es sich um nationale Visa handelt, 
nur jener, die von Österreich erteilt wurden; 

 3. die Führung von Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz;  3. die Führung von Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz; 

 4. die Verhängung von Verwaltungsstrafen nach § 112 und  4. die Verhängung von Verwaltungsstrafen nach § 112 und 

 5. die Vorschreibung von Kosten nach § 113.  5. die Vorschreibung von Kosten nach § 113. 

(1a) … (1a) … 

(2) Der Bundesminister für Inneres hat zur Erleichterung des Reiseverkehrs 
oder im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit durch 
Verordnung die Landespolizeidirektionen zu ermächtigen, bei bestimmten 
Grenzübergangsstellen Visa zu erteilen und zu verlängern. 

(2) Der Bundesminister für Inneres hat zur Erleichterung des Reiseverkehrs 
oder im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit durch 
Verordnung die Landespolizeidirektionen zu ermächtigen, bei bestimmten 
Grenzübergangsstellen Visa zu erteilen. 

(3) Die Erteilung von Visa mit Ausnahme von Flugtransitvisa sowie die 
Verlängerung von Visa obliegt ausschließlich jenen Landespolizeidirektionen auf 
die sich eine Ermächtigung gemäß Abs. 2 bezieht. Zur Annullierung von Visa, 
soweit es sich um nationale Visa handelt nur jener, die von Österreich erteilt 
wurden, ist jede Landespolizeidirektion ermächtigt. Die gemäß Art. 13 der VIS-
Verordnung erforderliche Eingabe von Daten annullierter Visa im VIS ist von der 
zuständigen Behörde durchzuführen. 

(3) Die gemäß Art. 13 der VIS-Verordnung erforderliche Eingabe von Daten 
annullierter Visa im VIS ist von der zuständigen Behörde durchzuführen. 

(4) Die Erteilung oder die Annullierung von Dienstvisa obliegt dem 
Bundesminister für Inneres. 

 

(5) - (6)   (5) - (6)   

Örtliche Zuständigkeit im Inland Örtliche Zuständigkeit im Inland 

§ 6. (1) - (2)  § 6. (1) - (2)  

(3) Die örtliche Zuständigkeit zur Erteilung oder Verlängerung eines 
Visums bei einer Grenzübergangsstelle richtet sich nach dem Aufenthalt; ihr steht 
ein Wohnsitz im Inland nicht entgegen. 

(3) Die örtliche Zuständigkeit zur Erteilung eines Visums bei einer 
Grenzübergangsstelle gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 lit. c richtet sich nach dem 
Aufenthalt; ihr steht ein Wohnsitz im Inland nicht entgegen. 

(4) - (9)  (4) - (9)  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Sachliche Zuständigkeit im Ausland Sachliche Zuständigkeit im Ausland 

§ 7. Im Ausland obliegt § 7. Im Ausland obliegt 

 1. die Erteilung, die Versagung, die Annullierung sowie die Aufhebung von 
Visa gemäß dem Visakodex, 

 1. die Erteilung, die Versagung, die Annullierung sowie die Aufhebung von 
Visa gemäß dem Visakodex, 

 2. die Erteilung, die Versagung und die Annullierung von Visa D gemäß 
dem 3. Abschnitt des 4. Hauptstückes, 

 2. die Erteilung, die Versagung und die Annullierung von Visa D gemäß 
dem 3. Abschnitt des 4. Hauptstückes, 

 3. die Erteilung von Visa gemäß Art. 25 Abs. 1 lit. a Visakodex nur mit 
Zustimmung des Bundesministers für Inneres, 

 3. die Erteilung von Visa gemäß Art. 25 Abs. 1 lit. a Visakodex nur mit 
Zustimmung des Bundesministers für Inneres, 

 4.  die Erteilung, die Versagung und die Annullierung von Visa D gemäß 
§§ 22 und 26a nur mit Zustimmung des Bundesministers für Inneres, und 

 4.  die Erteilung, die Versagung und die Annullierung von Visa D gemäß 
§ 21a iVm § 20 Abs. 2 Z 3, §§ 22 und 26a nur mit Zustimmung des 
Bundesministers für Inneres, und 

 5. die Erteilung, die Versagung und die Annullierung von 
Wiedereinreisebewilligungen gemäß § 27a nur mit Zustimmung des 
Bundesministers für Inneres 

 5. die Erteilung, die Versagung und die Annullierung von 
Wiedereinreisebewilligungen gemäß § 27a nur mit Zustimmung des 
Bundesministers für Inneres 

den Vertretungsbehörden. den Vertretungsbehörden. 

Beschwerden Beschwerden 

§ 9. (1) - (3) … § 9. (1) - (3) … 

(4) Über Beschwerden gegen Entscheidungen gemäß § 5 Abs. 3 und 4 
entscheidet das Bundesverwaltungsgericht. 

(4) Über Beschwerden gegen Entscheidungen gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 
entscheidet das Bundesverwaltungsgericht. 

(5) …. (5) … 

Verfahren vor den österreichischen Vertretungsbehörden in 
Visaangelegenheiten 

Verfahren vor den österreichischen Vertretungsbehörden in 
Visaangelegenheiten 

§ 11. (1) In Verfahren vor österreichischen Vertretungsbehörden haben 
Antragsteller unter Anleitung der Behörde die für die Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhaltes erforderlichen Urkunden und Beweismittel selbst 
vorzulegen; in Verfahren zur Erteilung eines Visums D ist Art. 19 Visakodex 
sinngemäß anzuwenden. Der Antragssteller hat über Verlangen der 
Vertretungsbehörde vor dieser persönlich zu erscheinen, erforderlichenfalls in 
Begleitung eines Dolmetschers (§ 39a AVG). § 10 Abs. 1 letzter Satz AVG gilt 
nur für in Österreich zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Personen. Die 
Vertretungsbehörde hat nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache 
als erwiesen anzunehmen ist oder nicht. Eine Entscheidung, die dem Standpunkt 
des Antragstellers nicht vollinhaltlich Rechnung trägt, darf erst ergehen, wenn die 

§ 11. (1) In Verfahren vor österreichischen Vertretungsbehörden haben 
Antragsteller unter Anleitung der Behörde die für die Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhaltes erforderlichen Urkunden und Beweismittel selbst 
vorzulegen; in Verfahren zur Erteilung eines Visums D ist Art. 19 Visakodex 
sinngemäß anzuwenden. In Verfahren zur Erteilung eines Visums gemäß § 20 
Abs. 1 Z 9 gelten Art. 9 Abs. 1 erster Satz und Art. 14 Abs. 6 Visakodex 
sinngemäß. Der Antragssteller hat über Verlangen der Vertretungsbehörde vor 
dieser persönlich zu erscheinen, erforderlichenfalls in Begleitung eines 
Dolmetschers (§ 39a AVG). § 10 Abs. 1 letzter Satz AVG gilt nur für in 
Österreich zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Personen. Die 
Vertretungsbehörde hat nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Partei Gelegenheit zur Behebung von Formgebrechen und zu einer 
abschließenden Stellungnahme hatte. 

als erwiesen anzunehmen ist oder nicht. Eine Entscheidung, die dem Standpunkt 
des Antragstellers nicht vollinhaltlich Rechnung trägt, darf erst ergehen, wenn die 
Partei Gelegenheit zur Behebung von Formgebrechen und zu einer 
abschließenden Stellungnahme hatte. 

(2) - (3)  (2) - (3)   

(4) Vollinhaltlich ablehnende Entscheidungen gemäß Abs. 1 betreffend Visa 
D sind schriftlich in einer Weise auszufertigen, dass der Betroffene deren Inhalt 
und Wirkung nachvollziehen kann. Dem Betroffenen sind die Gründe der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit, die der ihn betreffenden 
Entscheidung zugrunde liegen, genau und umfassend mitzuteilen, es sei denn, 
dass Gründe der Sicherheit der Republik Österreich dieser Mitteilung 
entgegenstehen. In der schriftlichen Ausfertigung der Begründung ist auch die 
Rechtsmittelinstanz anzugeben. 

(4) Vollinhaltlich ablehnende Entscheidungen gemäß Abs. 1 betreffend Visa 
D sind schriftlich in einer Weise auszufertigen, dass der Betroffene deren Inhalt 
und Wirkung nachvollziehen kann. Dem Betroffenen sind die Gründe der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit, die der ihn betreffenden 
Entscheidung zugrunde liegen, genau und umfassend mitzuteilen, es sei denn, 
dass Gründe der Sicherheit der Republik Österreich dieser Mitteilung 
entgegenstehen. In der schriftlichen Ausfertigung der Begründung sind auch die 
Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist anzugeben. 

(5) - (6) (5) - (6)  

(7) Der Fremde hat im Antrag auf Erteilung eines Visums D den jeweiligen 
Zweck und die beabsichtigte Dauer der Reise und des Aufenthaltes bekannt zu 
geben. Der Antrag ist zurückzuweisen, sofern der Antragsteller, ausgenommen 
die Fälle des § 22 Abs. 3 FPG, trotz Aufforderung und Setzung einer Nachfrist 
kein gültiges Reisedokument oder gegebenenfalls kein Gesundheitszeugnis 
vorlegt oder wenn der Antragsteller trotz entsprechenden Verlangens nicht 
persönlich vor der Behörde erschienen ist, obwohl in der Ladung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen wurde. 

(7) Der Fremde hat im Antrag auf Erteilung eines Visums D den jeweiligen 
Zweck und die beabsichtigte Dauer der Reise und des Aufenthaltes bekannt zu 
geben. Der Antrag ist zurückzuweisen, sofern der Antragsteller, ausgenommen 
die Fälle des § 22 Abs. 3, trotz Aufforderung und Setzung einer Nachfrist kein 
gültiges Reisedokument oder gegebenenfalls kein Gesundheitszeugnis vorlegt 
oder wenn der Antragsteller trotz entsprechenden Verlangens nicht persönlich vor 
der Behörde erschienen ist, obwohl in der Ladung auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen wurde. 

(8) (8) 

 (9) Für Entscheidungen über die Erteilung eines Visums für Saisoniers (§ 2 
Abs. 4 Z 13) gilt § 23 Abs. 1 bis 3 Visakodex sinngemäß. 

 Verfahren vor den Landespolizeidirektionen in Visaangelegenheiten gemäß § 5 
Abs. 1 Z 2 

 § 11b. (1) § 11 Abs. 1, 2, 4 und 6 bis 9 gelten sinngemäß in Verfahren vor 
den Landespolizeidirektionen in Visaangelegenheiten gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 mit 
der Maßgabe, dass bei Erteilung oder Verlängerung eines Visums die Zustellung 
durch Übergabe an den Empfänger in der Landespolizeidirektion erfolgt. 

 (2) Verlängerungsanträge (§ 2 Abs. 4 Z 17a) sind vor Ablauf der 
Gültigkeitsdauer des Visums für Saisoniers bei der örtlich zuständigen 
Landespolizeidirektion im Inland einzubringen. Dem Verlängerungsantrag ist bei 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 24 stattzugeben. 

Sonderbestimmungen für Minderjährige für das 3. bis 6. und das 12. bis 
15. Hauptstück 

Sonderbestimmungen für Minderjährige für das 3. bis 6. und das 12. bis 
15. Hauptstück 

§ 12. (1) … § 12. (1) … 

(3) Fremde, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und deren 
Interessen von ihrem gesetzlichen Vertreter nicht wahrgenommen werden 
können, können im eigenen Namen nur Verfahrenshandlungen zu ihrem Vorteil 
setzen. Gesetzlicher Vertreter wird mit Einleitung eines solchen Verfahrens der 
Jugendwohlfahrtsträger der Hauptstadt des Bundeslandes, in dem sich der 
Minderjährige aufhält. 

(3) Fremde, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und deren 
Interessen von ihrem gesetzlichen Vertreter nicht wahrgenommen werden 
können, können im eigenen Namen nur Verfahrenshandlungen zu ihrem Vorteil 
setzen. Gesetzlicher Vertreter wird mit Einleitung eines solchen Verfahrens der 
Jugendwohlfahrtsträger, in dessen Sprengel sich der Minderjährige aufhält. 

(4) … (4) … 

Nachweis eines Verwandtschaftsverhältnisses Nachweis eines Verwandtschaftsverhältnisses 

§ 12a. Gelingt es einem Fremden nicht, ein behauptetes 
Verwandtschaftsverhältnis, auf das er sich in einem Verfahren nach dem 3. bis 6. 
und 12. bis 15. Hauptstück beruft, durch unbedenkliche Urkunden oder sonstige 
geeignete und gleichwertige Bescheinigungsmittel nachzuweisen, so hat ihm die 
Landespolizeidirektion auf sein Verlangen und auf seine Kosten die Vornahme 
einer DNA-Analyse zu ermöglichen. Der Fremde ist über diese Möglichkeit zu 
belehren. Das mangelnde Verlangen des Fremden auf Vornahme einer DNA-
Analyse ist keine Weigerung des Fremden, an der Klärung des Sachverhaltes 
mitzuwirken. Im weiteren Verfahren darf nur die Information über das 
Verwandtschaftsverhältnis verarbeitet werden; allenfalls darüber hinaus gehende 
Daten sind zu löschen. 

§ 12a. Gelingt es einem Fremden nicht, ein behauptetes 
Verwandtschaftsverhältnis, auf das er sich in einem Verfahren nach dem 3. bis 6. 
und 12. bis 15. Hauptstück beruft, durch unbedenkliche Urkunden oder sonstige 
geeignete und gleichwertige Bescheinigungsmittel nachzuweisen, so hat ihm die 
Landespolizeidirektion oder in Verfahren nach § 26 die Vertretungsbehörde auf 
sein Verlangen und auf seine Kosten die Vornahme einer DNA-Analyse zu 
ermöglichen. Der Fremde ist über diese Möglichkeit zu belehren. Das mangelnde 
Verlangen des Fremden auf Vornahme einer DNA-Analyse ist keine Weigerung 
des Fremden, an der Klärung des Sachverhaltes mitzuwirken. Im weiteren 
Verfahren darf nur die Information über das Verwandtschaftsverhältnis 
verarbeitet werden; allenfalls darüber hinaus gehende Daten sind zu löschen. 

Grundsätze bei der Vollziehung Grundsätze bei der Vollziehung 

§ 13. (1) … § 13. (1) … 

(2) In die Rechte einer Person dürfen sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben 
nur dann eingreifen, wenn eine solche Befugnis in diesem Bundesgesetz 
vorgesehen ist und wenn entweder andere gelindere Mittel zu Erfüllung dieser 
Aufgaben nicht ausreichen oder wenn der Einsatz anderer Mittel außer Verhältnis 
zum sonst gebotenen Eingriff steht. Erweist sich ein Eingriff in die Rechte von 
Personen als erforderlich, so darf er dennoch nur geschehen, soweit er die 
Verhältnismäßigkeit zum Anlass und zum angestrebten Erfolg wahrt. Die Art. 2, 
3 und 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. 
Nr. 210/1958 sind in jedem Stadium einer fremdenpolizeilichen Amtshandlung 

(2) In die Rechte einer Person dürfen sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben 
nur dann eingreifen, wenn eine solche Befugnis in diesem Bundesgesetz 
vorgesehen ist und wenn entweder andere gelindere Mittel zur Erfüllung dieser 
Aufgaben nicht ausreichen oder wenn der Einsatz anderer Mittel außer Verhältnis 
zum sonst gebotenen Eingriff steht. Erweist sich ein Eingriff in die Rechte von 
Personen als erforderlich, so darf er dennoch nur geschehen, soweit er die 
Verhältnismäßigkeit zum Anlass und zum angestrebten Erfolg wahrt. Die Art. 2, 
3 und 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. 
Nr. 210/1958 sind in jedem Stadium einer fremdenpolizeilichen Amtshandlung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
besonders zu beachten. besonders zu beachten. 

(3) - (7) (3) - (7)  

Voraussetzungen für die rechtmäßige Ein- und Ausreise Voraussetzungen für die rechtmäßige Ein- und Ausreise 

§ 15. (1) - (3)  § 15. (1) - (3)  

(4) Die Einreise eines Fremden ist ferner dann rechtmäßig, (4) Die Einreise eines Fremden ist ferner dann rechtmäßig, 

 1. wenn kein Vertragsstaat über ihn einen Zurückweisungsgrund mitgeteilt 
hat; 

 1. wenn kein Vertragsstaat über ihn einen Zurückweisungsgrund mitgeteilt 
hat; 

 2. wenn der Fremde, obwohl ein Vertragsstaat über ihn einen 
Zurückweisungsgrund mitgeteilt hat, einen Aufenthaltstitel eines 
Vertragsstaates oder einen Einreisetitel Österreichs besitzt; 

 2. wenn der Fremde, obwohl ein Vertragsstaat über ihn einen 
Zurückweisungsgrund mitgeteilt hat, einen Aufenthaltstitel eines 
Vertragsstaates oder einen Einreisetitel Österreichs besitzt; 

 3. wenn die Einreise an der allenfalls zur Benützung vorgeschriebenen 
Grenzübergangsstelle erfolgt oder 

 3. wenn die Einreise an der allenfalls zur Benützung vorgeschriebenen 
Grenzübergangsstelle erfolgt; 

 4. wenn der Fremde auf Grund eines Rückübernahmeabkommens (§ 19 
Abs. 4) oder internationaler Gepflogenheiten rückgenommen werden 
musste, im Rahmen einer Durchbeförderung (§ 45b Abs. 1) oder auf 
Grund einer Durchlieferungsbewilligung gemäß § 67 des Bundesgesetzes 
vom 4. Dezember 1979 über die Auslieferung und die Rechtshilfe in 
Strafsachen (Auslieferungs- und Rechtshilfegesetzes – ARHG), BGBl. 
Nr. 529, eingereist ist. 

 4. wenn der Fremde auf Grund eines Rückübernahmeabkommens (§ 19 
Abs. 4) oder internationaler Gepflogenheiten rückgenommen werden 
musste, im Rahmen einer Durchbeförderung (§ 45b Abs. 1) oder auf 
Grund einer Durchlieferungsbewilligung gemäß § 67 des Bundesgesetzes 
vom 4. Dezember 1979 über die Auslieferung und die Rechtshilfe in 
Strafsachen (Auslieferungs- und Rechtshilfegesetzes – ARHG), BGBl. 
Nr. 529, eingereist ist; oder 

  5. wenn der Fremde Inhaber eines Aufenthaltstitels für unternehmensintern 
transferierte Arbeitnehmer gemäß ICT-Richtlinie eines Mitgliedstaates 
ist, der das SDÜ nicht vollständig anwendet. 

Form und Wirkung der Visa D Form und Wirkung der Visa D 

§ 20. (1) Visa D werden erteilt als § 20. (1) Visa D werden erteilt als 

 1. Visum für den längerfristigen Aufenthalt im Bundesgebiet;  1. Visum für den längerfristigen Aufenthalt im Bundesgebiet; 

 2. Visum aus humanitären Gründen;  2. Visum aus humanitären Gründen; 

 3. Visum zu Erwerbszwecken;  3. Visum zu Erwerbszwecken; 

 4. Visum zum Zweck der Arbeitssuche;  4. Visum zum Zweck der Arbeitssuche; 

 5. Visum zur Erteilung eines Aufenthaltstitels;  5. Visum zur Erteilung eines Aufenthaltstitels; 

 6. Visum zur Einbeziehung in das Familienverfahren nach dem 
AsylG 2005; 

 6. Visum zur Einbeziehung in das Familienverfahren nach dem 
AsylG 2005; 

 7. Visum zur Wiedereinreise.  7. Visum zur Wiedereinreise; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  8. Visum aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen; 

  9. Visum für Saisoniers. 

(2) Visa gemäß Abs. 1 berechtigen zu einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 
mehr als drei Monaten, längstens jedoch sechs Monaten und werden für die ein- 
oder mehrmalige Einreise ausgestellt. Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist 
nur in den Fällen des § 24 zulässig. 

 (2) Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist nur in den Fällen des § 24 
zulässig. Visa D werden für die ein- oder mehrmalige Einreise ausgestellt und 
berechtigen zu einem Aufenthalt im Bundesgebiet von mehr als 90 Tagen, und 
zwar von längstens  

  1. sechs Monaten bei Ausstellung von Visa gemäß Abs. 1 Z 1 bis 8; 

  2. neun Monaten innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten bei 
Ausstellung von Visa gemäß Abs. 1 Z 9;  

  3. zwölf Monaten bei Ausstellung von Visa gemäß Abs. 1 Z 1, sofern dies 
aus Gründen des nationalen Interesses oder auf Grund internationaler 
Verpflichtungen notwendig ist; oder 

  4. zwölf Monaten bei Ausstellung von Visa gemäß Abs. 1 Z 3, sofern dies 
auf Grund internationaler Vereinbarungen zur Ausübung einer Tätigkeit, 
die vom AuslBG gemäß § 1 Z 14 AuslBVO, in der jeweils geltenden 
Fassung, ausgenommen ist, notwendig ist. 

 Sollen Visa D gemäß Z 2 für die mehrmalige Ausreise ausgestellt werden, ist 
Art. 24 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 2 und Abs. 2 lit. b Visakodex sinngemäß anzuwenden. 

(3) … (3) … 

 (3a) Visa gemäß Abs. 1 Z 8 und 9 können mit einer Gültigkeitsdauer von 
weniger als 91 Tagen ausgestellt werden, sofern ein Verlängerungsantrag (§ 2 
Abs. 4 Z 17a) oder ein Antrag gemäß § 22a gestellt wurde und der durchgehende 
Aufenthalt im Bundesgebiet insgesamt 90 Tage übersteigt. 

(4) - (6)   (4) - (6)  

Allgemeine Voraussetzungen für die Erteilung von Visa D Allgemeine Voraussetzungen für die Erteilung von Visa D 

§ 21. (1) Visa gemäß § 20 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 5 können einem Fremden auf 
Antrag erteilt werden, wenn 

§ 21. (1) Visa gemäß § 20 Abs. 1 Z 1, 3 bis 5, 8 und 9 können einem 
Fremden auf Antrag erteilt werden, wenn 

 1. dieser ein gültiges Reisedokument besitzt;  1. dieser ein gültiges Reisedokument besitzt; 

 2. kein Versagungsgrund (Abs. 2) vorliegt und  2. kein Versagungsgrund (Abs. 2) vorliegt und 

 3. die Wiederausreise des Fremden gesichert erscheint.  3. die Wiederausreise des Fremden gesichert erscheint. 

In den Fällen des § 20 Abs. 1 Z 4 und 5 hat die Vertretungsbehörde von der 
Voraussetzung der Z 3 abzusehen. 

In den Fällen des § 20 Abs. 1 Z 4 und 5 hat die Vertretungsbehörde von der 
Voraussetzung der Z 3 abzusehen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Die Erteilung eines Visums ist zu versagen, wenn (2) Die Erteilung eines Visums ist zu versagen, wenn 

 1. - 3.   1. - 3.  

 4. der Fremde nicht über ausreichende eigene Mittel für seinen Unterhalt 
und in den Fällen des § 20 Abs. 1 Z 1, 3 und 7 für die Wiederausreise 
verfügt; 

 4. der Fremde nicht über ausreichende eigene Mittel für seinen Unterhalt 
und in den Fällen des § 20 Abs. 1 Z 1, 3 und 7 bis 9 für die 
Wiederausreise verfügt; 

 5. - 13.   5. - 13.  

(3) - (4)  (3) - (4) 

Visa für den längerfristigen Aufenthalt Visa für den längerfristigen Aufenthalt 

§ 21a. (1) … § 21a. (1) … 

(2) Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist nicht zulässig.  

 Visum aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen 

 § 22a. Fremden, die sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, kann vor 
Ablauf des rechtmäßigen Aufenthalts auf Antrag im Inland ein Visum aus 
besonders berücksichtigungswürdigen Gründen erteilt werden, wenn die 
Voraussetzungen gemäß § 21 Abs. 1 vorliegen und dies  

  1. aus humanitären Gründen,  

  2. aus Gründen des nationalen Interesses; oder 

  3. auf Grund internationaler Verpflichtungen, 

 notwendig ist. 

Sonderbestimmungen zur Erteilung von Visa zu Erwerbszwecken Sonderbestimmungen zur Erteilung von Visa zu Erwerbszwecken 

§ 24. (1) Die Aufnahme § 24. (1) Die Aufnahme 

 1. einer bloß vorübergehenden selbständigen Erwerbstätigkeit (§ 2 Abs. 4 
Z 16); 

 1. einer bloß vorübergehenden selbständigen Erwerbstätigkeit (§ 2 Abs. 4 
Z 16); 

 2. einer bloß vorübergehenden unselbständigen Tätigkeit (§ 2 Abs. 4 Z 17) 
oder 

 2. einer bloß vorübergehenden unselbständigen Tätigkeit (§ 2 Abs. 4 Z 17) 
oder 

 3. einer Tätigkeit, zu deren Ausübung eine Beschäftigungsbewilligung nach 
§ 5 AuslBG Voraussetzung ist, 

 3. einer Tätigkeit als Saisonier (§ 2 Abs. 4 Z 13), zu deren Ausübung eine 
Beschäftigungsbewilligung nach § 5 AuslBG Voraussetzung ist, 

im Bundesgebiet ist nur nach Erteilung eines Visums möglich. In diesem Fall ist 
dem Fremden, abhängig von der beabsichtigten Tätigkeitsdauer, ein Visum C 
oder ein Visum D zu erteilen, wenn im Fall der Anwendbarkeit des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes eine arbeitsmarktbehördliche Bewilligung oder 

im Bundesgebiet ist nur nach Erteilung eines Visums möglich. In diesem Fall ist 
dem Fremden, abhängig von der beabsichtigten Tätigkeitsdauer, ein Visum C 
oder ein Visum D zu erteilen, wenn im Fall der Anwendbarkeit des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes eine arbeitsmarktbehördliche Bewilligung oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bescheinigung vorliegt und kein Visumversagungsgrund gegeben ist. Bescheinigung vorliegt und kein Visumversagungsgrund gegeben ist. 

(2) Abs. 1 findet auf Fremde, die zur visumfreien Einreise berechtigt sind, 
zur Aufnahme einer Tätigkeit gemäß Abs. 1 Z 3 keine Anwendung. 

 

(3) Abs. 1 findet auf Fremde während des Aufenthaltes zur Erbringung einer 
vorübergehenden Arbeitsleistung gemäß § 18 Abs. 12 AuslBG keine Anwendung, 
wenn sie die Voraussetzungen des Art. 21 SDÜ und die des § 18 Abs. 12 

(3) Abs. 1 findet auf Fremde während des Aufenthaltes zur Erbringung einer 
vorübergehenden Arbeitsleistung gemäß § 18 Abs. 12 oder 13 keine Anwendung, 
wenn sie die Voraussetzungen des Art. 21 SDÜ und die des § 18 Abs. 12 oder 13 
AuslBG erfüllen. 

AuslBG erfüllen. (4) Abs. 1 findet ferner auf Fremde während des Aufenthaltes zur 
Erbringung einer vorübergehenden Arbeitsleistung gemäß § 18 Abs. 13 AuslBG 
keine Anwendung, wenn sie Inhaber eines Aufenthaltstitels für 
unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer eines Mitgliedstaates gemäß ICT-
Richtlinie sind, der das SDÜ nicht vollständig anwendet, und § 18 Abs. 13 
AuslBG erfüllen. 

 (5) Teilt das Arbeitsmarktservice der örtlich zuständigen 
Landespolizeidirektion die erneute Beantragung einer Beschäftigungsbewilligung 
gemäß § 5 AuslBG auf Basis eines Visums C oder Visums D mit mehrjähriger 
Gültigkeitsdauer (Art. 24 Visakodex und § 20 Abs. 2 letzter Satz) mit, hat die 
Landespolizeidirektion unverzüglich zu prüfen, ob Annullierungs- oder 
Aufhebungsgründe oder eine Gegenstandslosigkeit des Visums vorliegen. Das 
Arbeitsmarktservice ist über das Ergebnis der Prüfung und gegebenenfalls über 
die Annullierung, Aufhebung oder Gegenstandslosigkeit des Visums zu 
verständigen. 

Visa zur Einbeziehung in das Familienverfahren nach dem AsylG 2005 Visa zur Einbeziehung in das Familienverfahren nach dem AsylG 2005 

§ 26. Teilt das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl gemäß § 35 Abs. 4 
AsylG 2005 mit, dass die Stattgebung eines Antrages auf internationalen Schutz 
durch Zuerkennung des Status des Asylberechtigten oder des subsidiär 
Schutzberechtigten wahrscheinlich ist, ist dem Fremden ohne Weiteres zur 
einmaligen Einreise ein Visum mit viermonatiger Gültigkeitsdauer zu erteilen. 

§ 26. War die Visaerteilung nicht mangels Vorliegens der 
Familienangehörigeneigenschaft gemäß § 35 Abs. 5 AsylG 2005 abzuweisen und 
teilt das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl gemäß § 35 Abs. 4 AsylG 2005 
mit, dass die Stattgebung eines Antrages auf internationalen Schutz durch 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten oder des subsidiär 
Schutzberechtigten wahrscheinlich ist, ist dem Familienangehörigen gemäß § 35 
Abs. 5 AsylG 2005 ohne Weiteres zur einmaligen Einreise ein Visum mit 
viermonatiger Gültigkeitsdauer zu erteilen. 

Annullierung und Gegenstandslosigkeit von Visa D Annullierung und Gegenstandslosigkeit von Visa D 

§ 27. (1) - (2)  § 27. (1) - (2)  

(3) Visa D werden gegenstandslos, wenn (3) Visa D werden gegenstandslos, wenn 

279/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - FrÄ
G

 2017 - T
extgegenüberstellung

34 von 55

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  35 von 55 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. ein weiteres Visum D mit überschneidender Gültigkeit erteilt wird;  1. ein weiteres Visum D mit überschneidender Gültigkeit erteilt wird; 

 2. gegen den Fremden eine aufenthaltsbeendende Maßnahme gemäß dem 
8. Hauptstück erlassen wird; 

 2. gegen den Fremden eine aufenthaltsbeendende Maßnahme gemäß dem 
8. Hauptstück erlassen wird; 

 3. der Fremde einen Antrag auf internationalen Schutz einbringt;  3. der Fremde einen Antrag auf internationalen Schutz einbringt; 

 4. ein Aufenthaltstitel gemäß dem NAG oder dem AsylG 2005 ausgestellt 
wird; 

 4. ein Aufenthaltstitel gemäß dem NAG oder dem AsylG 2005 ausgestellt 
wird; 

 5. der Fremde Österreicher, EWR-Bürger oder Schweizer Bürger wird.  5. der Fremde Österreicher, EWR-Bürger oder Schweizer Bürger wird; 

  6. dem Fremden eine Beschäftigungsbewilligung nach § 5 AuslBG gemäß 
§ 9 AuslBG rechtskräftig widerrufen wurde. 

(4) … (4) … 

 (5) Abweichend von Abs. 3 sind Visa D für Saisoniers auf Grund des Abs. 3 
Z 3 zu annullieren; diesfalls gelten Abs. 1 und 2 sinngemäß. 

Voraussetzung für den rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet Voraussetzung für den rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet 

§ 31. (1) Fremde halten sich rechtmäßig im Bundesgebiet auf, § 31. (1) Fremde halten sich rechtmäßig im Bundesgebiet auf, 

 1. wenn sie rechtmäßig eingereist sind und während des Aufenthalts im 
Bundesgebiet die Befristungen oder Bedingungen des Einreisetitels oder 
des visumfreien Aufenthaltes oder die durch zwischenstaatliche 
Vereinbarungen, Bundesgesetz oder Verordnung bestimmte 
Aufenthaltsdauer nicht überschritten haben; 

 1. wenn sie rechtmäßig eingereist sind und während des Aufenthalts im 
Bundesgebiet die Befristungen oder Bedingungen des Einreisetitels oder 
des visumfreien Aufenthaltes oder die durch zwischenstaatliche 
Vereinbarungen, Bundesgesetz oder Verordnung bestimmte 
Aufenthaltsdauer nicht überschritten haben; 

 2. wenn sie auf Grund einer Aufenthaltsberechtigung oder einer 
Dokumentation des Aufenthaltsrechtes nach dem Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz zur Niederlassung oder zum Aufenthalt oder auf 
Grund einer Verordnung für Vertriebene zum Aufenthalt berechtigt sind; 

 2. wenn sie auf Grund einer Aufenthaltsberechtigung oder einer 
Dokumentation des Aufenthaltsrechtes nach dem Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz zur Niederlassung oder zum Aufenthalt oder auf 
Grund einer Verordnung für Vertriebene zum Aufenthalt berechtigt sind; 

 3. wenn sie Inhaber eines von einem Vertragsstaat ausgestellten 
Aufenthaltstitels sind bis zu drei Monaten (Artikel 21 SDÜ gilt), sofern 
sie während ihres Aufenthalts im Bundesgebiet keiner unerlaubten 
Erwerbstätigkeit nachgehen; 

 3. wenn sie Inhaber eines von einem Vertragsstaat ausgestellten 
Aufenthaltstitels sind bis zu drei Monaten (Artikel 21 SDÜ gilt), sofern 
sie während ihres Aufenthalts im Bundesgebiet keiner unerlaubten 
Erwerbstätigkeit nachgehen; 

 4. solange ihnen ein Aufenthaltsrecht nach dem AsylG 2005 zukommt;  4. solange ihnen ein Aufenthaltsrecht nach dem AsylG 2005 zukommt; 

  5. bis zur Entscheidung über einen Verlängerungsantrag (§ 2 Abs. 4 Z 17a), 
solange der Aufenthalt als Saisonier in den vergangenen zwölf Monaten 
insgesamt die Dauer von neun Monaten nicht überschreitet; 

 6.  wenn sie eine Beschäftigungsbewilligung nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz mit einer Gültigkeitsdauer bis zu sechs 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Monaten, eine Entsendebewilligung, eine EU-Entsendebestätigung, eine 
Anzeigebestätigung gemäß § 3 Abs. 5 AuslBG oder eine 
Anzeigebestätigung gemäß § 18 Abs. 3 AuslBG mit einer 
Gültigkeitsdauer bis zu sechs Monaten, innehaben oder 

 7. soweit sich dies aus anderen bundesgesetzlichen Vorschriften ergibt.  7. soweit sich dies aus anderen bundesgesetzlichen Vorschriften ergibt. 

(1a) … (1a) … 

(2) Beabsichtigt ein Arbeitgeber einen Fremden, der zur visumfreien 
Einreise berechtigt ist und dem kein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht zukommt, 
gemäß § 5 AuslBG zu beschäftigen, so ist ihm auf Antrag mit Zustimmung des 
Fremden eine Unbedenklichkeitsbescheinigung auszustellen, wenn keine 
fremdenpolizeilichen Einwände gegen den Aufenthalt des Fremden bestehen. Die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung ist vier Wochen gültig. Im Fall der Versagung 
der Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung ist gemäß § 57 AVG 
vorzugehen. 

 

(3) Fremdenpolizeiliche Einwände im Sinne des Abs. 2 liegen vor, wenn  

 1. gegen ihn eine aufrechte Rückkehrentscheidung gemäß § 52 besteht;  

 2. ein Vertragsstaat einen Zurückweisungsgrund mitgeteilt hat;  

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  

 4. der Aufenthalt des Fremden die öffentliche Ordnung oder Sicherheit 
gefährden würde oder 

 

 5. er in den letzten zwölf Monaten wegen Umgehung der Grenzkontrolle 
oder nicht rechtmäßiger Einreise in das Bundesgebiet rechtskräftig 
bestraft wurde. 

 

(4) … (4) … 

 Durchsuchungsauftrag 

 § 35a. (1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, dass sich ein 
Fremder, gegen den ein Festnahmeauftrag (§ 39 Abs. 5b) erlassen worden ist, in 
bestimmten Räumlichkeiten aufhält, kann die Landespolizeidirektion, sofern es 
zur Durchsetzung des Festnahmeauftrages erforderlich erscheint, den Organen 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes den Auftrag erteilen, die Räumlichkeiten zu 
betreten und zu durchsuchen. 

 (2) Der Auftrag gemäß Abs. 1 ergeht in Ausübung verwaltungsbehördlicher 
Befehlsgewalt. Die erfolgte Durchsuchung ist vom einschreitenden Organ des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
öffentlichen Sicherheitsdienstes dem Betroffenen auf Verlangen so bald wie 
möglich, jedenfalls binnen 24 Stunden, schriftlich zu bestätigen. 

Betreten von Grundstücken, Betriebsstellen, Arbeitsstellen, Räumen und 
Fahrzeugen 

Betreten von Grundstücken, Betriebsstellen, Arbeitsstellen, Räumen und 
Fahrzeugen 

§ 36. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
Grundstücke, Räume, Betriebsstätten, Arbeitsstellen sowie Fahrzeuge zu betreten, 
soweit 

§ 36. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
Grundstücke, Räume, Betriebsstätten, Arbeitsstellen sowie Fahrzeuge zu betreten, 
soweit 

 1. dies für die Teilnahme an einer Überprüfung an Ort und Stelle gemäß 
§ 9a GVG-B 2005 erforderlich ist; 

 1. dies für die Teilnahme an einer Überprüfung an Ort und Stelle gemäß 
§ 9a GVG-B 2005 erforderlich ist; 

 2. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass 
dies notwendig ist, um Fremde, an denen Schlepperei begangen wird 
(Geschleppte) oder die gegen Vorschriften verstoßen, mit denen die 
Prostitution geregelt ist, habhaft zu werden; 

 2. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass 
dies notwendig ist, um eines Fremden, an dem Schlepperei begangen 
wird (Geschleppter) oder der gegen Vorschriften verstößt, mit denen die 
Prostitution geregelt ist, habhaft zu werden; 

 3. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass 
darin mindestens fünf Fremde aufhältig sind und sich darunter Fremde 
befinden, die sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, oder 

 3. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass 
darin mindestens drei Fremde aufhältig sind und sich darunter ein 
Fremder befindet, der sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält; 

 4. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dies sei 
notwendig, um Fremde, die sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufhalten, bei einer unerlaubten Erwerbstätigkeit zu betreten 

 4. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass 
dies notwendig ist, um einen Fremden, der sich nicht rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhält, bei einer unerlaubten Erwerbstätigkeit zu betreten; 
oder 

.  5. ein Durchsuchungsauftrag (§ 35a) vorliegt und dies zur Durchsetzung 
dieses Auftrages notwendig ist. 

(1a) - (3)  (1a) - (3)  

Festnahme und Anhaltung Festnahme und Anhaltung 

§ 39. (1) – (5a)  § 39. (1) – (5a)  

(5b) Die zuständige Landespolizeidirektion kann die Festnahme eines 
Fremden anordnen (Festnahmeauftrag), wenn die Zustimmung zur 
Rückübernahme des Fremden vorliegt und die Vorführung zur Sicherung der 
Zurückschiebung erforderlich ist. Die Anhaltung ist diesfalls bis zu 72 Stunden 
zulässig. 

(5b) Die zuständige Landespolizeidirektion kann die Festnahme eines 
Fremden anordnen (Festnahmeauftrag), wenn die Zustimmung zur 
Rückübernahme des Fremden vorliegt und die Vorführung zur Sicherung der 
Zurückschiebung erforderlich ist. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
sind bei Vorliegen eines Festnahmeauftrages ermächtigt, einen Fremden zum 
Zweck der Vorführung vor die Landespolizeidirektion festzunehmen. Die 
Anhaltung ist diesfalls bis zu 72 Stunden zulässig. 

(6) - (8)  (6) - (8)  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Abschiebung Abschiebung 

§ 46. (1) - (2a)  § 46. (1) - (2a)  

(3) Das Bundesamt hat alle zur Durchführung der Abschiebung 
erforderlichen Veranlassungen unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalles (insbesondere Abs. 2 und 4) ehestmöglich zu treffen, insbesondere 
hat es sich vor der Abschiebung eines unbegleiteten minderjährigen Fremden zu 
vergewissern, dass dieser einem Mitglied seiner Familie, einem offiziellen 
Vormund oder einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung im Zielstaat übergeben 
werden kann. Amtshandlungen betreffend Fremde, deren faktischer 
Abschiebeschutz gemäß § 12a Abs. 2 AsylG 2005 aufgehoben wurde, sind 
prioritär zu führen. 

(3) Das Bundesamt hat alle zur Durchführung der Abschiebung 
erforderlichen Veranlassungen unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalles (insbesondere Abs. 2 und 4) ehestmöglich zu treffen, insbesondere 
hat es allfällige Gebühren und Aufwandersatzleistungen an ausländische 
Behörden im Zusammenhang mit der Abschiebung zu entrichten und sich vor der 
Abschiebung eines unbegleiteten minderjährigen Fremden zu vergewissern, dass 
dieser einem Mitglied seiner Familie, einem offiziellen Vormund oder einer 
geeigneten Aufnahmeeinrichtung im Zielstaat übergeben werden kann. 
Amtshandlungen betreffend Fremde, deren faktischer Abschiebeschutz gemäß 
§ 12a Abs. 2 AsylG 2005 aufgehoben wurde, sind prioritär zu führen. 

(4) - (6)  (4) - (6)   

Einreiseverbot Einreiseverbot 

§ 53. (1) - (2) § 53. (1) - (2)  

(3) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist für die Dauer von höchstens zehn 
Jahren, in den Fällen der Z 5 bis 8 auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Aufenthalt des 
Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung 
oder Sicherheit darstellt. Als bestimmte Tatsache, die bei der Bemessung der 
Dauer des Einreiseverbotes neben den anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten 
öffentlichen Interessen relevant ist, hat insbesondere zu gelten, wenn 

(3) Ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 ist für die Dauer von höchstens zehn 
Jahren, in den Fällen der Z 5 bis 8 auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Aufenthalt des 
Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung 
oder Sicherheit darstellt. Als bestimmte Tatsache, die bei der Bemessung der 
Dauer des Einreiseverbotes neben den anderen in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten 
öffentlichen Interessen relevant ist, hat insbesondere zu gelten, wenn 

 1. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten, zu einer bedingt oder 
teilbedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten 
oder mehr als einmal wegen auf der gleichen schädlichen Neigung 
beruhenden strafbaren Handlungen rechtskräftig verurteilt worden ist; 

 1. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten 
Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten, zu einer bedingt oder 
teilbedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten 
oder mehr als einmal wegen auf der gleichen schädlichen Neigung 
beruhenden strafbaren Handlungen rechtskräftig verurteilt worden ist; 

 2. - 4.   2. - 4.  

 5. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten 
Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren rechtskräftig verurteilt worden 
ist; 

 5. ein Drittstaatsangehöriger von einem Gericht zu einer unbedingten 
Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren rechtskräftig verurteilt worden 
ist; 

6. - 8.    6. - 8.  

(4) - (6)   (4) - (6)  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Informationspflichten Informationspflichten 

§ 58. (1) … § 58. (1) … 

(2) Darüber hinaus hat das Bundesamt den Fremden, dessen Antrag auf 
internationalen Schutz zurück- oder abgewiesen wurde und gegen den eine 
durchsetzbare Rückkehrentscheidung oder eine durchsetzbare Ausweisung 
erlassen wurde ehestmöglich ab Vorliegen der dafür erforderlichen tatsächlichen 
und rechtlichen Voraussetzungen nachweislich über den festgelegten 
Abschiebetermin sowie über die Rechtsfolgen eines versäumten Abschiebetermins 
zu informieren. Wurde ein vom Bundesamt festgelegter Abschiebetermin bereits 
einmal aus Gründen, die dem Fremden zurechenbar sind, versäumt, so hat das 
Bundesamt den Fremden erst mit Durchsetzung eines Festnahmeauftrages gemäß 
§ 34 BFA-VG über den neuerlich festgesetzten Abschiebetermin zu informieren. 

 

(3) Die Informationen gemäß Abs. 1 und 2 können auf jede geeignete Art 
und Weise, insbesondere mit Formblättern in einer dem Fremden verständlichen 
Sprache oder durch mündliche Verkündung erfolgen. Die nähere Form und 
Gestaltung dieser Formblätter kann der Bundesminister für Inneres mit 
Verordnung festlegen. 

(2) Die Informationen gemäß Abs. 1 können auf jede geeignete Art und 
Weise, insbesondere mit Formblättern in einer dem Fremden verständlichen 
Sprache oder durch mündliche Verkündung erfolgen. Die nähere Form und 
Gestaltung dieser Formblätter kann der Bundesminister für Inneres mit 
Verordnung festlegen. 

Aufenthaltsverbot Aufenthaltsverbot 

§ 67. (1) - (3)   § 67. (1) - (3)   

(4) Bei der Festsetzung der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltsverbotes ist auf 
die für seine Erlassung maßgeblichen Umstände Bedacht zu nehmen. Die Frist 
beginnt mit Eintritt der Durchsetzbarkeit zu laufen. 

(4) Bei der Festsetzung der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltsverbotes ist auf 
die für seine Erlassung maßgeblichen Umstände Bedacht zu nehmen. Die Frist 
des Aufenthaltsverbotes beginnt mit Ablauf des Tages der Ausreise zu laufen. 

Schubhaft Schubhaft 

§ 76. (1) - (2)  § 76. (1) - (2)  

 (2a) Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung (Abs. 2 und Art. 28 Abs. 1 
und 2 Dublin-Verordnung) ist auch ein allfälliges bisheriges strafrechtliches 
Verhalten des Fremden in Betracht zu ziehen, insbesondere ob auf Grund einer 
früheren Delinquenz des Fremden unter Berücksichtigung der Schwere der 
Straftaten das öffentliche Interesse an einer baldigen Durchsetzung einer 
Abschiebung den Schutz der persönlichen Freiheit des Fremden überwiegt.  

(3) Eine Fluchtgefahr im Sinne des Abs. 2 Z 1 oder im Sinne des Art. 2 lit n 
Dublin-Verordnung liegt vor, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sich der Fremde dem Verfahren oder der Abschiebung 

(3) Eine Fluchtgefahr im Sinne des Abs. 2 Z 1 oder im Sinne des Art. 2 lit n 
Dublin-Verordnung liegt vor, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sich der Fremde dem Verfahren oder der Abschiebung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
entziehen wird oder dass der Fremde die Abschiebung wesentlich erschweren 
wird. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, 

entziehen wird oder dass der Fremde die Abschiebung wesentlich erschweren 
wird. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, 

    1. - 7.    1. - 7.   

 8. ob Auflagen, Mitwirkungspflichten, Gebietsbeschränkungen oder 
Meldeverpflichtungen gemäß §§ 56 oder 71 FPG, § 13 Abs. 2 BFA-VG 
oder 15a AsylG 2005 verletzt wurden, insbesondere bei Vorliegen einer 
aktuell oder zum Zeitpunkt der Stellung eines Antrags auf internationalen 
Schutzes durchsetzbaren aufenthaltsbeendenden Maßnahme; 

 8. ob Auflagen, Mitwirkungspflichten, Gebietsbeschränkungen oder 
Meldeverpflichtungen gemäß §§ 56 oder 71 FPG, § 38b SPG, § 13 
Abs. 2 BFA-VG oder 15a AsylG 2005 verletzt wurden, insbesondere bei 
Vorliegen einer aktuell oder zum Zeitpunkt der Stellung eines Antrags 
auf internationalen Schutzes durchsetzbaren aufenthaltsbeendenden 
Maßnahme; 

 9. …  9. … 

(4) - (6)  (4) - (6)  

Dauer der Schubhaft Dauer der Schubhaft 

§ 80. (1) - (3)   § 80. (1) - (3)   

(4) Kann oder darf ein Fremder deshalb nicht abgeschoben werden, (4) Kann oder darf ein Fremder deshalb nicht abgeschoben werden, 

 1. weil die Feststellung seiner Identität und Staatsangehörigkeit nicht 
möglich ist oder 

 1. weil die Feststellung seiner Identität und Staatsangehörigkeit nicht 
möglich ist oder 

 2. weil die für die Ein- oder Durchreise erforderliche Bewilligung eines 
anderen Staates nicht vorliegt oder 

 2. weil die für die Ein- oder Durchreise erforderliche Bewilligung eines 
anderen Staates nicht vorliegt oder 

 3. weil er die Abschiebung dadurch vereitelt, dass er sich der Zwangsgewalt 
(§ 13) widersetzt. 

 3. weil er die Abschiebung dadurch vereitelt, dass er sich der Zwangsgewalt 
(§ 13) widersetzt. 

kann die Schubhaft wegen desselben Sachverhalts innerhalb eines Zeitraumes 
von einem Jahr nicht länger als sechs Monate aufrecht erhalten werden, es sei 
denn, die Nichtvornahme der Abschiebung ist dem Verhalten des Fremden 
zuzurechnen. In diesen Fällen darf der Fremde wegen desselben Sachverhalts 
innerhalb eines Zeitraumes von 18 Monate nicht länger als 10 Monate in 
Schubhaft angehalten werden. Gleiches gilt, wenn die Abschiebung dadurch 
gefährdet erscheint, dass der Fremde sich bereits einmal dem Verfahren entzogen 
hat. Ebenso kann die Schubhaft, die gemäß § 76 Abs. 2 verhängt wurde, länger 
als sechs Monate in einem Jahr, aber nicht länger als 10 Monate in 18 Monaten 
aufrechterhalten werden. 

kann die Schubhaft wegen desselben Sachverhalts innerhalb eines Zeitraumes 
von einem Jahr nicht länger als sechs Monate aufrecht erhalten werden, es sei 
denn, die Nichtvornahme der Abschiebung ist dem Verhalten des Fremden 
zuzurechnen. In diesen Fällen darf der Fremde wegen desselben Sachverhalts 
innerhalb eines Zeitraumes von 18 Monaten nicht länger als 10 Monate in 
Schubhaft angehalten werden. Gleiches gilt, wenn die Abschiebung dadurch 
gefährdet erscheint, dass der Fremde sich bereits einmal dem Verfahren entzogen 
hat. Ebenso kann die Schubhaft, die gemäß § 76 Abs. 2 verhängt wurde, länger 
als sechs Monate in einem Jahr, aber nicht länger als 10 Monate in 18 Monaten 
aufrechterhalten werden. 

(5) - (6)  (5) - (6)  

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 68/2013) (7) Unbeschadet der Abs. 4 und 5 kann die Schubhaft wegen desselben 
Sachverhalts insgesamt längstens 18 Monate aufrechterhalten werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(8) … (8) … 

Zentrale Verfahrensdatei; Informationsverbundsystem Zentrale Verfahrensdatei; Informationsverbundsystem 

§ 104. (1) … § 104. (1) … 

(2) Die Landespolizeidirektionen sind ermächtigt von den Behörden nach 
dem NAG, vom Bundesamt und vom Bundesverwaltungsgericht verarbeitete 
Verfahrensdaten zu ermitteln, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt 
erforderlich ist. 

(2) Die Landespolizeidirektionen und der Bundesminister für Inneres sind 
ermächtigt von den Behörden nach dem NAG, vom Bundesamt und vom 
Bundesverwaltungsgericht verarbeitete Verfahrensdaten zu ermitteln, wenn dies 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erforderlich ist. 

(3) - (4)  (3) - (4)  

Mitwirkungspflichten Mitwirkungspflichten 

§ 106. Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie die Träger der 
Sozialversicherung, die rechtmäßig über Daten verfügen, sind ermächtigt und auf 
Anfrage verpflichtet, diese Daten der Landespolizeidirektion zu übermitteln, 
sofern diese die Daten zur Durchführung einer Maßnahme nach dem 5. oder 
6. Hauptstück benötigt. Eine Verweigerung der Auskunft ist nicht zulässig. Die 
Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für die Erfüllung des konkreten 
Zwecks nicht mehr benötigt werden. 

§ 106. Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie die Träger der 
Sozialversicherung, die rechtmäßig über Daten verfügen, sind ermächtigt und auf 
Anfrage verpflichtet, diese Daten der Landespolizeidirektion zu übermitteln, 
sofern diese die Daten zur Durchführung einer Maßnahme nach dem 4., 5. oder 
6. Hauptstück benötigt. Eine Verweigerung der Auskunft ist nicht zulässig. Die 
Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für die Erfüllung des konkreten 
Zwecks nicht mehr benötigt werden. 

Schlepperei Schlepperei 

§ 114. (1) - (5)  § 114. (1) - (5)   

(6) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind bei Gefahr im 
Verzug ermächtigt, Gegenstände, die der Täter mit sich führt, oder zur 
Tatbegehung verwendete Beförderungsmittel oder Behältnisse zur Sicherung der 
Abschöpfung der Bereicherung (§ 20 StGB), des Verfalls (§ 20b StGB) oder der 
Einziehung (§ 26 StGB) vorläufig sicherzustellen. Die Ladung des 
Beförderungsmittels kann dem Zulassungsbesitzer oder seinem Beauftragten 
ausgefolgt werden. Von den getroffenen Maßnahmen ist das Gericht unverzüglich 
zu verständigen. 

(6) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind bei Gefahr im 
Verzug ermächtigt, Gegenstände, die der Täter mit sich führt, oder zur 
Tatbegehung verwendete Beförderungsmittel oder Behältnisse zur Sicherung der 
Konfiskation (§ 19a StGB), des Verfalls (§§ 20 bis 20c StGB) oder der 
Einziehung (§ 26 StGB) vorläufig sicherzustellen. Die Ladung des 
Beförderungsmittels kann dem Zulassungsbesitzer oder seinem Beauftragten 
ausgefolgt werden. Von den getroffenen Maßnahmen ist das Gericht unverzüglich 
zu verständigen. 

(7) … (7) … 

Rechtswidrige Einreise und rechtswidriger Aufenthalt Rechtswidrige Einreise und rechtswidriger Aufenthalt 

§ 120. (1) - (1a) § 120. (1) - (1a) 

 (1b) Wer als Fremder aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht 
unverzüglich aus dem Bundesgebiet ausreist, nachdem eine gegen ihn erlassene 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rückkehrentscheidung rechtskräftig und durchsetzbar geworden ist, und ein 
Rückkehrberatungsgespräch gemäß § 52a Abs. 2 BFA-VG in Anspruch 
genommen oder bis zum Eintritt der Rechtskraft und Durchsetzbarkeit der 
Rückkehrentscheidung aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch 
genommen hat, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 
5 000 bis 15 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen zu bestrafen. 

 (1c) Wer als Fremder entgegen einem rechtskräftigen Einreiseverbot 
unrechtmäßig in das Bundesgebiet einreist, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit einer Geldstrafe von 5 000 bis 15 000 Euro, im Falle ihrer 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Wer 
wegen einer solchen Tat bereits einmal rechtskräftig bestraft wurde, kann an 
Stelle der Geldstrafe mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen bestraft werden. 

(2) Wer als Fremder (2) Wer als Fremder 

 1. in einem Verfahren zur Erteilung eines Einreisetitels oder eines 
Aufenthaltstitels vor der zur Ausstellung eines solchen Titels berufenen 
Behörde wissentlich falsche Angaben macht, um sich einen, wenn auch 
nur vorübergehenden, rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet zu 
erschleichen, oder 

 1. in einem Verfahren zur Erteilung eines Einreisetitels, eines 
Aufenthaltstitels oder einer Dokumentation vor der zur Ausstellung eines 
solchen Titels berufenen Behörde oder im Rahmen der Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Einreise oder des Aufenthalts gegenüber Organen 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes wissentlich falsche Angaben macht, 
um sich einen, wenn auch nur vorübergehenden, rechtmäßigen 
Aufenthalt im Bundesgebiet zu erschleichen, oder 

 2. in einem Asylverfahren vor dem Bundesamt oder dem 
Bundesverwaltungsgericht wissentlich falsche Angaben über seine 
Identität oder Herkunft macht, um die Duldung seiner Anwesenheit im 
Bundesgebiet oder einen, wenn auch nur vorübergehenden, rechtmäßigen 
Aufenthalt im Bundesgebiet zu erschleichen, 

 2. in einem Asylverfahren vor dem Bundesamt oder dem 
Bundesverwaltungsgericht wissentlich falsche Angaben über seine 
Identität oder Herkunft macht, um die Duldung seiner Anwesenheit im 
Bundesgebiet oder einen, wenn auch nur vorübergehenden, rechtmäßigen 
Aufenthalt im Bundesgebiet zu erschleichen, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro bis zu 
5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Wochen, zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe von 1 000 Euro bis zu 
5 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Wochen, zu bestrafen. 

(3) - (4)  (3) - (4)  

(5) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1a liegt nicht vor, (5) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs 1a bis 1c liegt nicht vor, 

 1. wenn die Ausreise nur in ein Land möglich wäre, in das eine 
Abschiebung unzulässig (§ 50) ist; 

 1. wenn die Ausreise nur in ein Land möglich wäre, in das eine 
Abschiebung unzulässig (§ 50) ist; 

 2. solange der Fremde geduldet ist (§ 46a),  2. solange der Fremde geduldet ist (§ 46a), 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 3. im Fall des Aufenthalts eines begünstigten Drittstaatsangehörigen ohne 
Visum, 

 3. im Fall des Aufenthalts eines begünstigten Drittstaatsangehörigen ohne 
Visum, 

 4. solange dem Fremden die persönliche Freiheit entzogen ist oder  4. solange dem Fremden die persönliche Freiheit entzogen ist oder 

 5. während der Frist für die freiwillige Ausreise gemäß § 55.  5. während der Frist für die freiwillige Ausreise gemäß § 55. 

(6) Eine Bestrafung gemäß Abs. 1a schließt eine solche wegen der zugleich 
gemäß Abs. 1 begangenen Verwaltungsübertretung aus. 

(6) Eine Bestrafung gemäß Abs. 1a schließt eine solche wegen der zugleich 
gemäß Abs. 1 begangenen Verwaltungsübertretung aus. Eine Bestrafung nach 
Abs. 1b schließt eine solche wegen der zugleich gemäß Abs. 1 und 1a begangenen 
Verwaltungsübertretung aus; eine Bestrafung nach Abs. 1c schließt eine solche 
wegen der zugleich gemäß Abs. 1 begangenen Verwaltungsübertretung aus. 

(7) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 oder 1a liegt nicht vor, wenn 
der Fremde einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat und ihm der 
Status des Asylberechtigten oder subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde. 
Während des Asylverfahrens ist das Verwaltungsstrafverfahren unterbrochen. 

(7) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 bis 1c liegt nicht vor, wenn der 
Fremde einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat und ihm der Status 
des Asylberechtigten oder subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde. 
Während des Asylverfahrens ist das Verwaltungsstrafverfahren unterbrochen. 

(8) - (10)  (8) - (10)  

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 126. (1) - (17)  § 126. (1) - (17)  

 (18) Die §§ 2 Abs. 4 Z 13, 17, 17a, 22 und 23, 5 Abs. 1 Z 2, Abs. 2 und 3, 6 
Abs. 3, 7 Z 4, 9 Abs. 4, 11 Abs. 1, 4, 7 und 9, 11b samt Überschrift, 12 Abs. 3, 
12a, 13 Abs. 2, 15 Abs. 4 Z 3, 4 und 5, 20 Abs. 1 Z 7 bis 9, Abs. 2 und 3a, 21 
Abs. 1 und 2 Z 4, 22a samt Überschrift, 24 Abs. 1 Z 3, Abs. 3 bis 5, 26, 27 Abs. 3 
Z 5 und 6 sowie Abs. 5, 31 Abs. 1 Z 5, 35a samt Überschrift, 36 Abs. 1 Z 2 bis 5, 
39 Abs. 5b, 46 Abs. 3, 53 Abs. 3 Z 1 und 5, 58 Abs. 3, 67 Abs. 4, 76 Abs. 2a und 3 
Z 8, 80 Abs. 4 und 7, 104 Abs. 2, 106, 114 Abs. 6 und 120 Abs. 1b bis 1c, 2 Z 1 
und Abs. 5 bis 7 sowie die Einträge zu §§ 11b, 12, 22a und 35a im 
Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2017 
treten mit 1. Juli 2017 in Kraft. Die §§ 2 Abs. 2 Z 3, 5 Abs. 4, 21a Abs. 2, 24 
Abs. 2, 31 Abs. 1 Z 6 und Abs 2 bis 3, sowie 58 Abs. 2 treten mit Ablauf des 30. 
Juni 2017 außer Kraft. 

Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des Asylgesetzes 2005 Änderung des Asylgesetzes 2005 

Aberkennung des Status des Asylberechtigten Aberkennung des Status des Asylberechtigten 

§ 7. (1) … § 7. (1) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Ein Verfahren zur Aberkennung des Status des Asylberechtigten ist 
jedenfalls einzuleiten, wenn der Fremde straffällig geworden ist (§ 2 Abs. 3) und 
das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 wahrscheinlich ist. 

(2) In den Fällen des § 27 Abs. 3 Z 1 bis 4 ist ein Verfahren zur 
Aberkennung des Status des Asylberechtigten jedenfalls einzuleiten, sofern das 
Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 wahrscheinlich ist. Diesfalls ist das 
Verfahren schnellstmöglich, längstens jedoch binnen einem Monat nach 
Einlangen der nach § 30 Abs. 5 BFA-VG erfolgten Verständigung des 
Bundesamtes zu entscheiden. 

(2a) - (4)  (2a) - (4)  

Faktischer Abschiebeschutz bei Folgeanträgen Faktischer Abschiebeschutz bei Folgeanträgen 

§ 12a. (1) - (2)   § 12a. (1) - (2)   

(3) Hat der Fremde einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) gemäß Abs. 2 
binnen achtzehn Tagen vor einem bereits festgelegten Abschiebetermin gestellt, 
kommt ihm ein faktischer Abschiebeschutz nicht zu, wenn zum Antragszeitpunkt 

(3) Hat der Fremde einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) gemäß Abs. 2 
binnen achtzehn Tagen vor einem bereits festgelegten Abschiebetermin gestellt, 
kommt ihm ein faktischer Abschiebeschutz nicht zu, wenn zum Antragszeitpunkt 

 1. gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung 
zur Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 
FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG besteht, 

 1. gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung 
zur Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 
FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG besteht, 

 2. der Fremde über den Abschiebetermin zuvor nachweislich informiert 
worden ist (§ 58 Abs. 2 FPG) und 

 2. der Fremde über den Abschiebetermin zuvor nachweislich informiert 
worden ist und 

 3. darüber hinaus  3. darüber hinaus 

 a) sich der Fremde in Schub-, Straf- oder Untersuchungshaft befindet;  a) sich der Fremde in Schub-, Straf- oder Untersuchungshaft befindet; 

 b) gegen den Fremden ein gelinderes Mittel (§ 77 FPG) angewandt wird, 
oder 

 b) gegen den Fremden ein gelinderes Mittel (§ 77 FPG) angewandt wird, 
oder 

 c) der Fremde nach einer Festnahme gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 oder 3 BFA-
VG iVm § 40 Abs. 1 Z 1 BFA-VG angehalten wird. 

 c) der Fremde nach einer Festnahme gemäß § 34 Abs. 3 Z 1 oder 3 BFA-
VG iVm § 40 Abs. 1 Z 1 BFA-VG angehalten wird. 

Liegt eine der Voraussetzungen der Z 1 bis 3 nicht vor, ist gemäß Abs. 2 
vorzugehen. Für die Berechnung der achtzehntägigen Frist gilt § 33 Abs. 2 AVG 
nicht. 

Liegt eine der Voraussetzungen der Z 1 bis 3 nicht vor, ist gemäß Abs. 2 
vorzugehen. Für die Berechnung der achtzehntägigen Frist gilt § 33 Abs. 2 AVG 
nicht. 

(4) - (6)  (4) - (6)   

Mitwirkungspflichten von Asylwerbern im Verfahren Mitwirkungspflichten von Asylwerbern im Verfahren 

§ 15. (1) Ein Asylwerber hat am Verfahren nach diesem Bundesgesetz 
mitzuwirken; insbesondere hat er 

§ 15. (1) Ein Asylwerber hat am Verfahren nach diesem Bundesgesetz 
mitzuwirken; insbesondere hat er 

 1. ohne unnötigen Aufschub seinen Antrag zu begründen und alle zur 
Begründung des Antrags auf internationalen Schutz erforderlichen 

 1. ohne unnötigen Aufschub seinen Antrag zu begründen und alle zur 
Begründung des Antrags auf internationalen Schutz erforderlichen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anhaltspunkte über Nachfrage wahrheitsgemäß darzulegen; Anhaltspunkte über Nachfrage wahrheitsgemäß darzulegen; 

 2. bei Verfahrenshandlungen und bei Untersuchungen durch einen 
Sachverständigen persönlich und rechtzeitig zu erscheinen, und an diesen 
mitzuwirken. Unfreiwillige Eingriffe in die körperliche Integrität sind 
unzulässig; 

 2. bei Verfahrenshandlungen und bei Untersuchungen durch einen 
Sachverständigen persönlich und rechtzeitig zu erscheinen, und an diesen 
mitzuwirken. Unfreiwillige Eingriffe in die körperliche Integrität sind 
unzulässig; 

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012)  3. ihm zur Verfügung stehende ärztliche Befunde und Gutachten, die für die 
Beurteilung des Vorliegens einer belastungsabhängigen 
krankheitswertigen psychischen Störung (§ 30) oder besonderer 
Bedürfnisse (§ 2 Abs. 1 GVG-B) relevant sind, vorzulegen; 

 4. dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht, auch nachdem er 
Österreich, aus welchem Grund auch immer, verlassen hat, seinen 
Aufenthaltsort und seine Anschrift sowie Änderungen dazu unverzüglich 
bekannt zu geben. Hierzu genügt es, wenn ein in Österreich befindlicher 
Asylwerber seiner Meldepflicht nach dem Meldegesetz 1991 – MeldeG, 
BGBl. Nr. 9/1992 nachkommt. Unterliegt der Asylwerber einer 
Meldeverpflichtung gemäß § 15a, hat die Bekanntgabe im Sinne des 
ersten Satzes spätestens zeitgleich mit der Änderung des Aufenthaltsortes 
zu erfolgen. Die Meldepflicht nach dem MeldeG bleibt hievon unberührt; 

 4. dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht, auch nachdem er 
Österreich, aus welchem Grund auch immer, verlassen hat, seinen 
Aufenthaltsort und seine Anschrift sowie Änderungen dazu unverzüglich 
bekannt zu geben. Hierzu genügt es, wenn ein in Österreich befindlicher 
Asylwerber seiner Meldepflicht nach dem Meldegesetz 1991 – MeldeG, 
BGBl. Nr. 9/1992 nachkommt. Unterliegt der Asylwerber einer 
Meldeverpflichtung gemäß § 15a, hat die Bekanntgabe im Sinne des 
ersten Satzes spätestens zeitgleich mit der Änderung des Aufenthaltsortes 
zu erfolgen. Die Meldepflicht nach dem MeldeG bleibt hievon unberührt; 

 5. dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht alle ihm zur 
Verfügung stehenden Dokumente und Gegenstände am Beginn des 
Verfahrens, oder soweit diese erst während des Verfahrens 
hervorkommen oder zugänglich werden, unverzüglich zu übergeben, 
soweit diese für das Verfahren relevant sind; 

 5. dem Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht alle ihm zur 
Verfügung stehenden Dokumente und Gegenstände am Beginn des 
Verfahrens, oder soweit diese erst während des Verfahrens 
hervorkommen oder zugänglich werden, unverzüglich zu übergeben, 
soweit diese für das Verfahren relevant sind; 

(Anm.: Z 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) (Anm.: Z 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

 7. unbeschadet der Z 1, 2, 4 und 5 an den zu Beginn des 
Zulassungsverfahrens notwendigen Verfahrens- und Ermittlungsschritten 
gemäß § 29 Abs. 6 mitzuwirken. 

 7. unbeschadet der Z 1, 2, 4 und 5 an den zu Beginn des 
Zulassungsverfahrens notwendigen Verfahrens- und Ermittlungsschritten 
gemäß § 29 Abs. 6 mitzuwirken. 

(2) - (4)  (2) - (4)  

Familienverfahren im Inland Familienverfahren im Inland 

§ 34. (1) … § 34. (1) … 

(2) Die Behörde hat auf Grund eines Antrages eines Familienangehörigen 
eines Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt worden ist, dem 
Familienangehörigen mit Bescheid den Status eines Asylberechtigten 
zuzuerkennen, wenn 

(2) Die Behörde hat auf Grund eines Antrages eines Familienangehörigen 
eines Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt worden ist, dem 
Familienangehörigen mit Bescheid den Status eines Asylberechtigten 
zuzuerkennen, wenn 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. dieser nicht straffällig geworden ist;  1. dieser nicht straffällig geworden ist und 

 2. die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 
EMRK mit dem Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt 
wurde, in einem anderen Staat nicht möglich ist und 

 

 3. gegen den Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt 
wurde, kein Verfahren zur Aberkennung dieses Status anhängig ist (§ 7). 

 3. gegen den Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt 
wurde, kein Verfahren zur Aberkennung dieses Status anhängig ist (§ 7). 

(3) Die Behörde hat auf Grund eines Antrages eines Familienangehörigen 
eines Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt 
worden ist, dem Familienangehörigen mit Bescheid den Status eines subsidiär 
Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn 

(3) Die Behörde hat auf Grund eines Antrages eines Familienangehörigen 
eines Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt 
worden ist, dem Familienangehörigen mit Bescheid den Status eines subsidiär 
Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn 

 1. dieser nicht straffällig geworden ist;  1. dieser nicht straffällig geworden ist; 

 2. die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 
EMRK mit dem Fremden, dem der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten zuerkannt wurde, in einem anderen Staat nicht 
möglich ist; 

 

 3. gegen den Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten 
zuerkannt wurde, kein Verfahren zur Aberkennung dieses Status 
anhängig ist (§ 9) und 

 3. gegen den Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten 
zuerkannt wurde, kein Verfahren zur Aberkennung dieses Status 
anhängig ist (§ 9) und 

 4. dem Familienangehörigen nicht der Status eines Asylberechtigten 
zuzuerkennen ist. 

 4. dem Familienangehörigen nicht der Status eines Asylberechtigten 
zuzuerkennen ist. 

(4) - (5)  (4) - (5)  

(6) Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind nicht anzuwenden: (6) Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind nicht anzuwenden: 

 1. -2.  1. -2. 

  3. im Fall einer Aufenthaltsehe, Aufenthaltspartnerschaft oder 
Aufenthaltsadoption (§ 30 NAG); 

  4. im Fall einer Zwangsehe oder Zwangspartnerschaft (§ 30a NAG). 

Anträge auf Einreise bei Vertretungsbehörden Anträge auf Einreise bei Vertretungsbehörden 

§ 35. (1) - (2a)  § 35. (1) - (2a)  

(3) Wird ein Antrag nach Abs. 1 oder Abs. 2 gestellt, hat die 
Vertretungsbehörde dafür Sorge zu tragen, dass der Fremde ein in einer ihm 
verständlichen Sprache gehaltenes Befragungsformular ausfüllt; Gestaltung und 
Text dieses Formulars hat der Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten und 

(3) Wird ein Antrag nach Abs. 1 oder Abs. 2 gestellt, hat die 
Vertretungsbehörde dafür Sorge zu tragen, dass der Fremde ein in einer ihm 
verständlichen Sprache gehaltenes Befragungsformular ausfüllt; Gestaltung und 
Text dieses Formulars hat der Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nach Anhörung des Hochkommissärs der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(§ 63) so festzulegen, dass das Ausfüllen des Formulars der Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhalts dient. Außerdem hat die Vertretungsbehörde auf die 
Vollständigkeit des Antrages im Hinblick auf den Nachweis der Voraussetzungen 
gemäß § 60 Abs. 2 Z 1 bis 3 hinzuwirken und den Inhalt der ihr vorgelegten 
Dokumente aktenkundig zu machen. Der Antrag auf Einreise ist unverzüglich 
dem Bundesamt zuzuleiten. 

nach Anhörung des Hochkommissärs der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(§ 63) so festzulegen, dass das Ausfüllen des Formulars der Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhalts dient. Außerdem hat die Vertretungsbehörde auf die 
Vollständigkeit des Antrages im Hinblick auf den Nachweis der Voraussetzungen 
gemäß § 60 Abs. 2 Z 1 bis 3 hinzuwirken und den Inhalt der ihr vorgelegten 
Dokumente aktenkundig zu machen. Der Antrag eines Familienangehörigen 
gemäß Abs. 5 auf Einreise ist unverzüglich dem Bundesamt zuzuleiten. 

(4) Die Vertretungsbehörde hat dem Fremden aufgrund eines Antrags auf 
Erteilung eines Einreisetitels nach Abs. 1 oder 2 ohne weiteres ein Visum zur 
Einreise zu erteilen (§ 26 FPG), wenn das Bundesamt mitgeteilt hat, dass die 
Stattgebung eines Antrages auf internationalen Schutz durch Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten wahrscheinlich 
ist. Eine derartige Mitteilung darf das Bundesamt nur erteilen, wenn 

(4) Die Vertretungsbehörde hat dem Fremden aufgrund eines Antrags auf 
Erteilung eines Einreisetitels nach Abs. 1 oder 2, sofern der Antrag auf Erteilung 
eines Einreisetitels nicht mangels Vorliegens der 
Familienangehörigeneigenschaft gemäß Abs. 5 abzuweisen war, ohne weiteres 
ein Visum zur Einreise zu erteilen (§ 26 FPG), wenn das Bundesamt mitgeteilt 
hat, dass die Stattgebung eines Antrages auf internationalen Schutz durch 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten oder des subsidiär 
Schutzberechtigten wahrscheinlich ist. Eine derartige Mitteilung darf das 
Bundesamt nur erteilen, wenn 

 1. gegen den Fremden, dem der Status des Asylberechtigten oder des 
subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde, kein Verfahren zur 
Aberkennung dieses Status anhängig ist (§§ 7 und 9), 

 1. gegen den Fremden, dem der Status des Asylberechtigten oder des 
subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde, kein Verfahren zur 
Aberkennung dieses Status anhängig ist (§§ 7 und 9), 

 2. das zu befassende Bundesministerium für Inneres mitgeteilt hat, dass 
eine Einreise den öffentlichen Interessen nach Art. 8 Abs. 2 EMRK nicht 
widerspricht und 

 2. das zu befassende Bundesministerium für Inneres mitgeteilt hat, dass 
eine Einreise den öffentlichen Interessen nach Art. 8 Abs. 2 EMRK nicht 
widerspricht und 

 3. im Falle eines Antrages nach Abs. 1 letzter Satz oder Abs. 2 die 
Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 Z 1 bis 3 erfüllt sind, es sei denn, die 
Stattgebung des Antrages ist gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG zur 
Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 
EMRK geboten. 

 3. im Falle eines Antrages nach Abs. 1 letzter Satz oder Abs. 2 die 
Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 Z 1 bis 3 erfüllt sind, es sei denn, die 
Stattgebung des Antrages ist gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG zur 
Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 
EMRK geboten. 

Bis zum Einlangen dieser Mitteilung ist die Frist gemäß § 11 Abs. 5 FPG 
gehemmt. Die Vertretungsbehörde hat den Fremden über den weiteren 
Verfahrensablauf in Österreich gemäß § 17 Abs. 1 und 2 zu informieren. 

Bis zum Einlangen dieser Mitteilung ist die Frist gemäß § 11 Abs. 5 FPG 
gehemmt. Die Vertretungsbehörde hat den Fremden über den weiteren 
Verfahrensablauf in Österreich gemäß § 17 Abs. 1 und 2 zu informieren. 

(5) Nach dieser Bestimmung ist Familienangehöriger, wer Elternteil eines 
minderjährigen Kindes, Ehegatte oder zum Zeitpunkt der Antragstellung 
minderjähriges lediges Kind eines Fremden ist, dem der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten zuerkannt wurde, sofern die Ehe 
bei Ehegatten bereits im Herkunftsstaat bestanden hat; dies gilt weiters auch für 

(5) Nach dieser Bestimmung und § 34 ist Familienangehöriger, wer 
Elternteil eines minderjährigen Kindes, Ehegatte oder zum Zeitpunkt der 
Antragstellung minderjähriges lediges Kind eines Fremden ist, dem der Status des 
subsidiär Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten zuerkannt wurde, sofern 
die Ehe bei Ehegatten bereits vor der Einreise des subsidiär Schutzberechtigten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
eingetragene Partner, sofern die eingetragene Partnerschaft bereits im 
Herkunftsstaat bestanden hat. 

oder des Asylberechtigten bestanden hat; dies gilt weiters auch für eingetragene 
Partner, sofern die eingetragene Partnerschaft bereits vor der Einreise des 
subsidiär Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten bestanden hat. 

Antragstellung und amtswegiges Verfahren Antragstellung und amtswegiges Verfahren 

§ 58. (1) - (13)  § 58. (1) - (13)   

 (14) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, durch Verordnung 
festzulegen, welche Urkunden und Nachweise allgemein und für den jeweiligen 
Aufenthaltstitel dem Antrag jedenfalls anzuschließen sind. Diese Verordnung 
kann auch Form und Art einer Antragstellung, einschließlich bestimmter, 
ausschließlich zu verwendender Antragsformulare, enthalten. 

Vollziehung Vollziehung 

§ 72. Mit der Vollziehung ist betraut: § 72. Mit der Vollziehung ist betraut: 

(Anm.: Z 1 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) (Anm.: Z 1 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

 2. hinsichtlich des § 75 Abs. 7 und 16 der Bundeskanzler,  2. hinsichtlich des § 75 Abs. 7 und 16 der Bundeskanzler, 

 3. hinsichtlich des § 70, soweit es sich um Gebühren handelt, der 
Bundesminister für Finanzen, 

 3. hinsichtlich des § 70, soweit es sich um Gebühren handelt, der 
Bundesminister für Finanzen, 

 4. hinsichtlich des § 68 der jeweils sachlich zuständige Bundesminister, 
hingegen hinsichtlich § 68 Abs. 1 dritter und vierter Satz der 
Bundesminister für Inneres, 

 4. hinsichtlich des § 68 der jeweils sachlich zuständige Bundesminister, 
hingegen hinsichtlich § 68 Abs. 1 dritter und vierter Satz der 
Bundesminister für Inneres, 

 5. hinsichtlich des § 35 Abs. 1 und 2 der Bundesminister für europäische 
und internationale Angelegenheiten, 

 5. hinsichtlich des § 35 Abs. 1 und 2 der Bundesminister für europäische 
und internationale Angelegenheiten, 

(Anm.: Z 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) (Anm.: Z 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

 7. im Übrigen der Bundesminister für Inneres, und zwar  7. im Übrigen der Bundesminister für Inneres, und zwar 

 a) hinsichtlich des § 35 Abs. 3 zweiter Halbsatz im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für europäische und internationale 
Angelegenheiten. 

 a) hinsichtlich des § 35 Abs. 3 zweiter Halbsatz im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für europäische und internationale 
Angelegenheiten. 

(Anm.: lit. b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) (Anm.: lit. b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 

Zeitlicher Geltungsbereich Zeitlicher Geltungsbereich 

§ 73. (1) - (15) § 73. (1) - (15)  

 (16) Die §§ 7 Abs. 2, 12a Abs. 3 Z 2, 15 Abs. 1 Z 3, 34 Abs. 2, 3 und 6 Z 2 
bis 6, 35 Abs. 3 bis 5 sowie 58 Abs. 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
I Nr. XXX/2017 treten mit 1. Juli 2017 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 4 Artikel 4 

Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes 

Zustellungen Zustellungen 

§ 11. (1) - (2)  § 11. (1) - (2)  

(3) Bei Zustellungen von zurück- oder abweisenden Entscheidungen, die mit 
einer durchsetzbaren aufenthaltsbeendenden Maßnahme verbunden sind, ist, 
soweit dem Asylwerber zum Zeitpunkt der Zustellung faktischer Abschiebeschutz 
(§ 12 AsylG 2005) oder ein Aufenthaltsrecht gemäß § 13 AsylG 2005 zukommt, 
jedenfalls der Asylwerber als Empfänger zu bezeichnen. Wird diesfalls eine 
Zustellung an einer Abgabestelle (§ 2 Z 4 ZustG) vorgenommen, hat diese durch 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu erfolgen, soweit eine Frist für die 
freiwillige Ausreise nicht eingeräumt wurde und die Zustellung nicht durch 
eigene Organe des Bundesamtes oder des Bundesverwaltungsgerichtes 
vorgenommen wird. Eine allenfalls notwendige Hinterlegung hat bei der nächsten 
Dienststelle einer Landespolizeidirektion zu erfolgen. Hat der Asylwerber einen 
Zustellbevollmächtigten, ist auch an diesen zuzustellen. Von der Zustellung 
abhängige Fristen beginnen erst mit Zustellung an den Zustellbevollmächtigten 
zu laufen. 

(3) Zustellungen an Fremde können, soweit sie nicht durch eigene Organe 
des Bundesamtes oder des Bundesverwaltungsgerichtes vorgenommen werden, 
durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder durch Organe der 
Betreuungseinrichtungen des Bundes erfolgen. Eine allenfalls notwendige 
Hinterlegung hat diesfalls bei der nächsten Dienststelle der 
Landespolizeidirektion beziehungsweise bei der Betreuungseinrichtung des 
Bundes zu erfolgen.  

(4) Die Abs. 2 und 3 gelten nicht bei Anträgen von Asylwerbern, die zum 
Zeitpunkt der beabsichtigten Zustellung ein nicht auf den Bestimmungen des 
2. und 3. Hauptstückes des AsylG 2005 gegründetes Aufenthaltsrecht haben. 

  

(5) … (5) … 

(6) Zustellungen an Fremde können durch die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes erfolgen, wenn 

(6) Zustellungen an Fremde können durch Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes auch im Zuge der Erfüllung einer Meldeverpflichtung gemäß 
§ 15a AsylG 2005, §§ 56 Abs. 2 Z 2, 71 Abs. 2 Z 2 oder 77 Abs. 3 Z 2 FPG oder 
§ 13 Abs. 2 erfolgen. Kommt der Empfänger seiner Meldeverpflichtung nach 
Veranlassung der Zustellung nicht nach, ist das Dokument bei der Dienststelle der 
Landespolizeidirektion zu hinterlegen. § 17 Abs. 3 Satz eins bis drei ZustG gilt 
sinngemäß. Wurde eine Verletzung der Meldeverpflichtung dem Bundesamt vor 
Veranlassung der Zustellung mitgeteilt, so gilt § 23 ZustG sinngemäß, solange 
der Fremde seiner Meldeverpflichtung nicht nachgekommen ist. 

 1. es sich um Entscheidungen gemäß § 12a Abs. 4 AsylG 2005 handelt oder  

 2. sie im Zuge der Erfüllung einer Meldeverpflichtung gemäß § 15a 
AsylG 2005 oder § 13 Abs. 2 vorgenommen werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Kommt der Empfänger im Falle der Z 2 seiner Meldeverpflichtung nach 
Veranlassung der Zustellung nicht nach, ist das Dokument bei der Dienststelle der 
Landespolizeidirektion zu hinterlegen. § 17 Abs. 3 Satz eins bis drei ZustG gilt 
sinngemäß. Wurde eine Verletzung der Meldeverpflichtung dem Bundesamt vor 
Veranlassung der Zustellung mitgeteilt, so gilt § 23 ZustG sinngemäß, solange 
der Fremde seiner Meldeverpflichtung nicht nachgekommen ist. 

 

(7) - (9)  (7) - (9)  

Mitwirkung eines Fremden Mitwirkung eines Fremden 

§ 13. (1) - (3)  § 13. (1) - (3)  

(4) Gelingt es einem Fremden nicht, ein behauptetes 
Verwandtschaftsverhältnis, auf das er sich in einem Verfahren vor dem 
Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht oder in einem Verfahren gemäß 
§ 35 AsylG 2005 beruft, durch unbedenkliche Urkunden oder sonstige geeignete 
und gleichwertige Bescheinigungsmittel nachzuweisen, so hat ihm das 
Bundesamt oder das Bundesverwaltungsgericht auf sein Verlangen und auf seine 
Kosten die Vornahme einer DNA-Analyse zu ermöglichen. Der Fremde ist über 
diese Möglichkeit zu belehren. Das mangelnde Verlangen des Fremden auf 
Vornahme einer DNA-Analyse ist keine Weigerung des Fremden, an der Klärung 
des Sachverhaltes mitzuwirken. Im weiteren Verfahren darf nur die Information 
über das Verwandtschaftsverhältnis verarbeitet werden; allenfalls darüber hinaus 
gehende Daten sind zu löschen. Das Bundesamt oder das 
Bundesverwaltungsgericht hat dem Fremden die Kosten der DNA-Analyse auf 
Antrag zu erstatten, wenn das behauptete Verwandtschaftsverhältnis durch das 
auf der DNA-Analyse beruhende Gutachten festgestellt wurde und sich der 
Fremde im Bundesgebiet aufhält. 

(4) Gelingt es einem Fremden nicht, ein behauptetes 
Verwandtschaftsverhältnis, auf das er sich in einem Verfahren vor dem 
Bundesamt oder dem Bundesverwaltungsgericht beruft, durch unbedenkliche 
Urkunden oder sonstige geeignete und gleichwertige Bescheinigungsmittel 
nachzuweisen, so hat ihm das Bundesamt oder das Bundesverwaltungsgericht auf 
sein Verlangen und auf seine Kosten die Vornahme einer DNA-Analyse zu 
ermöglichen. Der Fremde ist über diese Möglichkeit zu belehren. Das mangelnde 
Verlangen des Fremden auf Vornahme einer DNA-Analyse ist keine Weigerung 
des Fremden, an der Klärung des Sachverhaltes mitzuwirken. Im weiteren 
Verfahren darf nur die Information über das Verwandtschaftsverhältnis 
verarbeitet werden; allenfalls darüber hinaus gehende Daten sind zu löschen. Das 
Bundesamt oder das Bundesverwaltungsgericht hat dem Fremden die Kosten der 
DNA-Analyse auf Antrag zu erstatten, wenn das behauptete 
Verwandtschaftsverhältnis durch das auf der DNA-Analyse beruhende Gutachten 
festgestellt wurde und sich der Fremde im Bundesgebiet aufhält. 

(5) - (6)  (5) - (6)  

Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

§ 21. (1) - (2) § 21. (1) - (2) 

(2a) Das Bundesverwaltungsgericht erkennt binnen drei Monaten über 
Beschwerden gegen Entscheidungen, mit denen 

(2a) Das Bundesverwaltungsgericht erkennt binnen drei Monaten über 
Beschwerden gegen Entscheidungen, mit denen 

 1. der Status des Asylberechtigten aberkannt wurde (§ 7 AsylG 2005), ohne 
den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, 

 1. der Status des Asylberechtigten aberkannt wurde (§ 7 AsylG 2005), ohne 
den Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, 

 2. der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wurde (§ 9  2. der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wurde (§ 9 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
AsylG 2005), oder AsylG 2005), oder 

 3. bei Fremden, deren Aufenthalt im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 2 
FPG geduldet war, eine aufenthaltsbeendende Maßnahme erlassen 
wurde. 

 3. bei Fremden, deren Aufenthalt im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 2 
FPG geduldet war, eine aufenthaltsbeendende Maßnahme erlassen 
wurde. 

Diese Frist kann überschritten werden, sofern dies zur angemessenen und 
vollständigen Prüfung der Beschwerde erforderlich ist. Diesfalls gilt die 
Entscheidungsfrist nach § 34 Abs. 1 VwGVG. 

Diese Frist kann überschritten werden, sofern dies zur angemessenen und 
vollständigen Prüfung der Beschwerde erforderlich ist. Diesfalls gilt die 
Entscheidungsfrist nach § 34 Abs. 1 VwGVG. Abweichend von § 21 Abs. 2a 
erkennt das Bundesverwaltungsgericht binnen einem Monat über Beschwerden 
gegen Entscheidungen, mit denen der Status des Asylberechtigten gemäß § 7 
Abs. 2 AsylG 2005 aberkannt wurde, ohne den Status des subsidiär 
Schutzberechtigten zuzuerkennen. 

(3) - (5)   (3) - (5)  

(6) Über Beschwerden gegen Bescheide gemäß § 51 FPG, mit denen die 
Zulässigkeit der Abschiebung in einen bestimmten Staat festgestellt wurde, ist 
binnen einer Wochen zu entscheiden, es sei denn, die Anhaltung des Fremden 
hätte vorher geendet. 

(6) Über Beschwerden gegen Bescheide gemäß § 51 FPG, mit denen die 
Zulässigkeit der Abschiebung in einen bestimmten Staat festgestellt wurde, ist 
binnen einer Woche zu entscheiden, es sei denn, die Anhaltung des Fremden hätte 
vorher geendet. 

(6a) - (7)  (6a) - (7)  

Zentrale Verfahrensdatei; Informationsverbundsystem Zentrale Verfahrensdatei; Informationsverbundsystem 

§ 28. (1) Das Bundesamt und das Bundesverwaltungsgericht sind 
ermächtigt, die von ihnen ermittelten Verfahrensdaten, das sind 
Verfahrensinformationen über Anträge, Entscheidungen und Rechtsmittel, 
gemeinsam zu verarbeiten. Der Bundesminister für Inneres übt dabei für das 
Bundesamt und das Bundesverwaltungsgericht sowohl die Funktion des 
Betreibers gemäß § 50 DSG 2000 als auch des Dienstleisters im Sinne des § 4 Z 5 
DSG 2000 aus. 

§ 28. (1) Das Bundesamt und das Bundesverwaltungsgericht sind 
ermächtigt, die von ihnen ermittelten Verfahrensdaten, das sind Informationen 
zum Verfahrensstand, insbesondere über Anträge, Entscheidungen, Rechtsmittel, 
Abschiebungen und freiwillige Rückkehren, gemeinsam zu verarbeiten. Der 
Bundesminister für Inneres übt dabei für das Bundesamt und das 
Bundesverwaltungsgericht sowohl die Funktion des Betreibers gemäß § 50 
DSG 2000 als auch des Dienstleisters im Sinne des § 4 Z 5 DSG 2000 aus. 

(2) … (2) … 

(3) Abfragen aus der zentralen Verfahrensdatei sind nur zulässig, soweit dies 
zur Besorgung einer nach diesem Bundesgesetz, dem AsylG 2005, dem 7., 8. und 
11. Hauptstück des FPG übertragenen Aufgabe oder zur Erfüllung der durch  
Art. 148 ff B-VG übertragenen Aufgaben erforderlich ist und der Fremde 
zumindest nach dem Namen, einer ihm zugeordneten Zahl oder einem 
Papillarlinienabdruck bestimmt wird. 

(3) Abfragen aus der zentralen Verfahrensdatei sind nur zulässig, soweit dies 
zur Besorgung einer nach diesem Bundesgesetz, dem AsylG 2005, dem 7., 8. und 
11. Hauptstück des FPG übertragenen Aufgabe oder zur Erfüllung der durch  
Art. 148a ff B-VG übertragenen Aufgaben erforderlich ist und der Fremde 
zumindest nach dem Namen, einer ihm zugeordneten Zahl oder einem 
Papillarlinienabdruck bestimmt wird. 

(4) … (4) …. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Mitteilungspflichten der Behörden Mitteilungspflichten der Behörden 

§ 30. (1) - (4)  § 30. (1) - (4) 

(5) Im Fall von Strafverfahren wegen vorsätzlich begangener Straftaten 
sowie Auslieferungs- und Übergabeverfahren gegen Fremde hat zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt die Staatsanwaltschaft 

(5) Im Fall von Strafverfahren wegen vorsätzlich begangener Straftaten 
sowie Auslieferungs- und Übergabeverfahren haben  

über die Verhängung und die Aufhebung der Untersuchungs-, Auslieferungs- 
oder Übergabehaft, die Einbringung der Anklage, den Rücktritt von der 
Verfolgung und die Einstellung des Strafverfahrens, das Strafgericht über die 
rechtskräftige Entscheidung im Straf-, Auslieferungs- oder Übergabeverfahren 
unter Anschluss einer Urteilsausfertigung  

 1. das Strafgericht über die Verhängung und die Aufhebung der 
Untersuchungs-, Auslieferungs- oder Übergabehaft sowie über die 
rechtskräftige Entscheidung im Straf-, Auslieferungs- oder 
Übergabeverfahren unter Anschluss der das Verfahren abschließenden 
Entscheidung, 

und die   2. die Staatsanwaltschaft über die Einbringung der Anklage, den Rücktritt 
von der Verfolgung und die Einstellung des Strafverfahrens und  

Justizanstalt über den Antritt und das Ende einer Freiheitsstrafe  3. die Justizanstalt über den Antritt und die Entlassung aus der 
Freiheitsstrafe 

das Bundesamt zu verständigen. Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten 
hat diese Mitteilung durch elektronische Übermittlung dieser Daten an das 
Bundesamt zu erfolgen (§ 15b Abs. 1 StVG). Dem Bundesamt obliegt die 
Weiterleitung der Information an eine allenfalls zuständige weitere Instanz. 

das Bundesamt zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu verständigen. Nach Maßgabe 
der technischen Möglichkeiten hat diese Mitteilung durch elektronische 
Übermittlung dieser Daten an das Bundesamt zu erfolgen (§ 15 Abs. 1 StVG). 
Dem Bundesamt obliegt die Weiterleitung der Information an eine allenfalls 
zuständige weitere Instanz. Das Bundesamt ist berechtigt, Staatsanwaltschaften 
und Gerichten Auskünfte zum Zwecke der Strafrechtspflege zu erteilen. 

(6) - (9)  (6) - (9)  

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 56. (1) - (9)  § 56. (1) - (9)  

 (10) Die §§ 11 Abs. 3 und 6, 13 Abs. 4, 21 Abs. 2a und 6, 28 Abs. 1 und 3 
sowie 30 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2017 treten 
mit 1. Juli 2017 in Kraft. § 11 Abs. 4 tritt mit Ablauf des 30. Juni 2017 außer 
Kraft. 

Artikel 5 Artikel 5 

Änderung des Grundversorgungsgesetzes-Bund 2005 Änderung des Grundversorgungsgesetzes-Bund 2005 

Gewährung der Versorgung Gewährung der Versorgung 

§ 2. (1) - (6) § 2. (1) - (6)  

(7) Fremde ohne Aufenthaltsrecht verlieren im Falle der Aberkennung der (7) Fremde ohne Aufenthaltsrecht verlieren im Falle der Aberkennung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde gemäß § 18 Abs. 1 BFA-VG den 
Anspruch auf die Versorgung gemäß Abs. 1, sofern das 
Bundesverwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung gemäß § 18 Abs. 5 BFA-
VG nicht zuerkennt. Wirkt der Fremde an der freiwilligen Ausreise mit, lebt der 
Anspruch auf die Versorgung nach Abs. 1 für die Dauer der Mitwirkung bis zum 
Zeitpunkt der freiwilligen Ausreise wieder auf. Im Falle eines Verlustes des 
Anspruches auf Versorgung ist eine Versorgung des Fremden im Sinne des 
Art. 20 Abs. 5 letzter Satz der Richtlinie 2013/33/EU zur Festlegung von Normen 
für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen 
(Neufassung), ABl. Nr. L. 180 vom 29.06.2013 S. 96, bis zur Ausreise aus dem 
Bundesgebiet jedenfalls zu gewährleisten. 

aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde gemäß § 18 Abs. 1 BFA-VG den 
Anspruch auf die Versorgung gemäß Abs. 1, sofern das 
Bundesverwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung gemäß § 18 Abs. 5 BFA-
VG nicht zuerkennt. Wirkt der Fremde an der freiwilligen Ausreise mit, lebt der 
Anspruch auf die Versorgung nach Abs. 1 für die Dauer der Mitwirkung bis zum 
Zeitpunkt der freiwilligen Ausreise wieder auf.  

Verhalten in und Betreten von Betreuungsstellen des Bundes Verhalten in und Betreten von Betreuungsstellen des Bundes 

§ 5. (1) - (3)  § 5. (1) - (3)  

 (4) Den Organen der Betreuungseinrichtungen des Bundes obliegt die 
Überwachung der Einhaltung der Verordnung gemäß Abs. 1 und der 
Hausordnung gemäß Abs. 3. 

 (5) Die Organe der Betreuungseinrichtungen des Bundes sind ermächtigt,  

  1. Personen am unbefugten Betreten einer Betreuungseinrichtung des 
Bundes oder eines Bereiches einer solchen Betreuungseinrichtung (§ 10 
Abs. 1) zu hindern und Personen, die unbefugt eine 
Betreuungseinrichtung des Bundes oder einen Bereich einer solchen 
Betreuungseinrichtung betreten haben, von der Betreuungsstelle zu 
weisen, und 

  2. Personen, die eine Betreuungseinrichtung des Bundes betreten haben 
oder betreten wollen, einer Kontrolle zu unterziehen, ob sie gemäß der 
Hausordnung (Abs. 3) untersagte Gegenstände bei sich haben. 

Erwerbstätigkeit durch Asylwerber Erwerbstätigkeit durch Asylwerber 

§ 7. (1) - (2)  § 7. (1) - (2)  

(3) Asylwerbern und Fremden nach § 2 Abs. 1, die in einer 
Betreuungseinrichtung (§ 1 Z 5) von Bund oder Ländern untergebracht sind, 
können mit ihrem Einverständnis 

(3) Asylwerber und Fremde nach § 2 Abs. 1, die in einer 
Betreuungseinrichtung (§ 1 Z 5) von Bund oder Ländern untergebracht sind, 
können mit ihrem Einverständnis für Hilfstätigkeiten, die im unmittelbaren 
Zusammenhang mit ihrer Unterbringung stehen (zB Reinigung, Küchenbetrieb, 
Transporte, Instandhaltung) herangezogen werden. 

 1. für Hilfstätigkeiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unterbringung stehen (zB Reinigung, Küchenbetrieb, Transporte, 
Instandhaltung) und 

 2. für gemeinnützige Hilfstätigkeiten für Bund, Land, Gemeinde (zB 
Landschaftspflege und gestaltung, Betreuung von Park- und 
Sportanlagen, Unterstützung in der Administration) 

 

herangezogen werden.  

 (3a) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz mit Verordnung 
festzulegen, 

 1. bei welchen Gebietskörperschaften,  

 2. unter welchen Voraussetzungen bei unter dem bestimmenden Einfluss 
einer Gebietskörperschaft stehenden Organisationen und 

 3. unter welchen Voraussetzungen bei Nichtregierungsorganisationen 

Asylwerber und Fremde gemäß Abs. 3 mit ihrem Einverständnis für 
gemeinnützige Hilfstätigkeiten (zB Landschaftspflege und -gestaltung, Betreuung 
von Park- und Sportanlagen, Unterstützung in der Administration) herangezogen 
werden können. 

(4) … (4) … 

(5) Werden solche Hilfstätigkeiten erbracht, ist dem Asylwerber ein 
Anerkennungsbeitrag zu gewähren. Dieser Anerkennungsbeitrag gilt nicht als 
Entgelt im Sinne des § 49 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes vom 9. September 
1955 über die Allgemeine Sozialversicherung, BGBl. Nr. 189/1955 und unterliegt 
nicht der Einkommensteuerpflicht. 

(5) Werden solche Hilfstätigkeiten erbracht, ist dem Asylwerber ein 
Anerkennungsbeitrag zu gewähren. Dieser Anerkennungsbeitrag gilt nicht als 
Entgelt im Sinne des § 49 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes vom 9. September 
1955 über die Allgemeine Sozialversicherung, BGBl. Nr. 189/1955 und unterliegt 
nicht der Einkommensteuerpflicht. Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz mit Verordnung betragliche Höchstgrenzen für den gemäß 
Satz 1 zu leistenden Anerkennungsbeitrag festzulegen. 

(6) … (6) … 

Betreuungsinformationssystem und Datenschutzbestimmungen Betreuungsinformationssystem und Datenschutzbestimmungen 

§ 8. (1) - (7)  § 8. (1) - (7) 

 (8) Die Organe der Betreuungseinrichtungen haben der Behörde grobe Verstöße 
gegen die Hausordnung (§ 5 Abs. 3) zu melden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Behörden Behörden 

§ 9. (1) – (3) § 9. (1) – (3) 

 (3a) Der Bundesminister für Inneres kann Organe der 
Betreuungseinrichtungen zur Ausübung von Befehls- und Zwangsgewalt für die 
Durchsetzung der Befugnisse gemäß § 5 Abs. 5 ermächtigen, sofern diese dafür 
geeignet und besonders geschult sind. Für diese Organe gilt die Verordnung des 
Bundesministers für Inneres, mit der Richtlinien für das Einschreiten der Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes erlassen werden – RLV, BGBl. Nr. 266/1993. 
§ 47 BFA-VG gilt sinngemäß. 

(3b) - (4)  (3b) - (4)  

§ 16. (3) - (19) § 16. (3) - (19) 

 (20) Die §§ 2 Abs. 7, 5 Abs. 4 und 5, 7 Abs. 3, 3a und 5, 8 Abs. 8 und 9 
Abs. 3a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2017 treten mit 
1. Juli 2017 in Kraft. Verordnungen auf Grund des § 7 Abs. 3a und Abs. 5 Satz 3 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2017 können bereits ab dem 
auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch 
frühestens mit dem 1. Juli 2017 in Kraft treten. 

Artikel 6 Artikel 6 

Änderung des Grenzkontrollgesetzes Änderung des Grenzkontrollgesetzes 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) - (2) § 1. (1) - (2) 

(3) Grenzübergangsstelle ist eine an der Außengrenze oder an der Binnengrenze 
im Falle der Wiedereinführung von Grenzkontrollen im Sinne der Artikel 23 ff 
der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 über einen Gemeinschaftskodex für das 
Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex), ABl. Nr. 
L 105 vom 13.04.2006, S. 1, in der geltenden Fassung, von den zuständigen 
Behörden zum Grenzübertritt bestimmte Stelle oder bestimmtes Gebiet während 
der Verkehrszeiten und im Umfang der Zweckbestimmung. 

(3) Grenzübergangsstelle ist eine an der Außengrenze oder an der Binnengrenze 
im Falle der Wiedereinführung von Grenzkontrollen im Sinne der Artikel 25 ff 
der Verordnung (EU) 2016/399 über einen Gemeinschaftskodex für das 
Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) 
(Kodifizierter Text), ABl. Nr. L 77 vom 09.03.2016, S. 1, in der geltenden 
Fassung, von den zuständigen Behörden zum Grenzübertritt bestimmte Stelle 
oder bestimmtes Gebiet während der Verkehrszeiten und im Umfang der 
Zweckbestimmung. 

(4) - (11)  (4) - (11) 
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